
 

 

 

 

Bundeskartellamt   
2. BESCHLUSSABTEILUNG   
B 2 - 137/09   
 

 

1. Pelikan International Corporation Berhad 
 Lot 3419, Mukim Petaling 
 Batu 12.5, Jalan Puchong 

Puchong 47100 (Malaysia)  
Beteiligte zu 1., 

 
 
2. Herlitz AG 
 Am Borsigturm 100 
 13507 Berlin 

Beteiligte zu 2., 

 

Verfahrensbevollmächtigte der Beteiligten zu 1. und 2.  

Rechtsanwälte CMS Hasche Sigle 

Breite Straße 3 

40213 Düsseldorf 
 

 

wegen Prüfung eines Zusammenschlussvorhabens nach §§ 35 ff. GWB1 hat die  

2. Beschlussabteilung des Bundeskartellamtes am 17. März 2010 beschlossen:  

 

1. Der mit Schreiben vom 20. November 2009 angemeldete Zusammenschluss wird 

nicht untersagt.  

 

2. Die Gebühr für diese Entscheidung wird unter Anrechnung der Gebühr für die An-

meldung auf 

[...]  

 

festgesetzt und den Beteiligten zu 1. und 2. auferlegt. 

                                            
1
 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 

2005 (BGBl. I S. 2114), das zuletzt durch Artikel 13 Absatz 21 des Gesetzes vom 25. Mai 2009 
(BGBl. I S. 1102) geändert worden ist. 

Für die  

Veröffentlichung bestimmt 

Fusionsverfahren  

Verfügung gemäß § 40 Abs. 2 GWB 
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Gründe 

A. Sachverhalt 

 

Mit Schreiben vom 20. November 2009, eingegangen per Telefax beim Bundeskartellamt 

am selben Tag, haben die Beteiligten zu 1. und 2. durch ihre Verfahrensbevollmächtigten 

folgendes Zusammenschlussvorhaben „vorsorglich“ angemeldet: Die Beteiligte zu 1. beab-

sichtig 65,99% an der Beteiligten zu 2. zu erwerben, womit die Beteiligte zu 1. die alleinige 

Kontrolle über die Beteiligte zu 2. ausüben soll. Veräußerin ist die Stationnery Products 

S.a.r.l., Luxemburg, eine Tochtergesellschaft von mehreren durch Advent International 

Corpoaration, Boston (U.S.A.) beratenen privaten Equity Fonds. 

 

I. Verfahrensbeteiligte 

1. Pelikan ICB (Beteiligte zu 1.) 

Die Pelikan International Corporation Berhad (im Folgenden: Pelikan ICB) verkauft welt-

weit an den Handel PBS-Artikel2, d.h. insbesondere Schreibgeräte, Schul- und Lernmateri-

alien sowie Druckerzubehör. Teilweise stellt die Pelikan ICB die von ihr angebotenen Pro-

dukte selbst her, teilweise lässt sie diese Produkte durch dritte Unternehmen herstellen. 

Die Pelikan ICB vertreibt ihre Produkte unter ihren Marken Pelikan, Geha, Kreuzer, Kos-

mos, Boeder und Compaprint. Von Dritten produzierte Produkte verkauft sie auch unter 

Markennamen Dritter, z.B. Druckerzubehör (unter den Marken [...] und [...], Plasmabild-

schirme (unter der Marke „Panasonic“) und Beamer (unter der Marke „Hitachi“). Außerdem 

stellt die Pelikan ICB auch für andere Unternehmen PBS-Artikel her, die diese – teilweise 

unter eigener Marke – an den Handel verkaufen, wie z.B. Tinte im Glas, Tintenpatronen 

und Farbbandkassetten. Für die Herlitz AG produziert die Pelikan ICB unter anderem 

Deckmalfarbkästen, Tinte im Glas, Tintenpatronen und Wachsmalstifte. 

 

Die Pelikan ICB ist die Obergesellschaft der Pelikan-Gruppe, die mit einer Vielzahl von 

Tochterunternehmen weltweit vertreten ist. In Deutschland ist sie insbesondere über ihre 

100%-igen Töchter, die Pelikan GmbH, die Pelikan PBS-Produktionsgesellschaft mbH & 

Co. KG, die Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH, die Kreuzer Produktion + Vertrieb GmbH, 

sämtlich mit Sitz in Hannover, und die Geha GmbH, Brilon, tätig. Zur Pelikan ICB gehört 

auch das Tochterunternehmen ReMerch GmbH (im Folgenden: ReMerch), das sog. 

Verräumungsdienstleistungen3 für Konzernunternehmen der Pelikan ICB erbringt. 

 

 

                                            
2
 = Papier, Büro- und Schreibwaren. 

3
 Siehe im Einzelnen hierzu unten unter Gliederungspunkt: B.II.2.c)aa) (1). 
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Die Pelikan ICB ist an der malayischen Börse gelistet. Die größten Anteilseigner sind4: 

- Herr Loo Keat (CEO von Pelikan ICB) zu 27,54 %; 

- Malayischer Pilgrimfond (Lembaga Tabung Haji) zu 29,12 %; 

- H Partners Management LLC zu 6,24 %; 

- Pembinaan Redzai Sdn Bhd zu 5,9 %. 

Die restlichen Gesellschaftsanteile befinden sich in Streubesitz. Ausweislich der Angaben 

der Anmelder wird die Pelikan ICB weder von den vier genannten Gesellschaftern, noch 

von anderen ihrer Gesellschaften kontrolliert. 

 

Die Pelikan ICB erzielte im Geschäftsjahr 2008 weltweit ca. € 259,3 Mio., europaweit 

ca. € [150-200] Mio. und deutschlandweit ca. € [100-150] Mio. Hiervon entfielen auf Pro-

dukte, die die Pelikan ICB durch Dritte herstellen ließ und entweder unter der Marke eines 

Lieferanten vertrieb oder an Handelskunden verkaufte, damit diese die Produkte unter Ei-

genmarken vertreiben, weltweit ca. € [< 50] Mio. und deutschlandweit ca. € [< 50] Mio.  

 

2. Herlitz (Beteiligte zu 2.) 

Auch die Herlitz AG (im Folgenden: Herlitz) bietet als Hersteller dem Handel ein breites 

Sortiment an PBS-Artikeln an. Diese Produkte verkauft Herlitz unter den Marken Herlitz 

und Falken. Die Papeterieartikel laufen unter den Markennamen SusyCard, Papillon sowie 

Boon and Bane. Die Herlitz stellt die von ihr vertriebenen Produkte teilweise selbst her, 

teilweise greift sie auf Lohnfertiger zurück. 

  

100%ige Tochter der Herlitz ist die eCom Logistik KG (im Folgenden: eCom), die verschie-

dene Logistik-Dienstleistungen anbietet. Ein Schwerpunkt dieser Dienstleistungen sind 

Verräumungsdienstleistungen und Regalpflege.  

  

Im Geschäftsjahr 2008 erzielte die Herlitz weltweit ca. € 301,9 Mio., europaweit ca. € [250-

300] Mio. und deutschlandweit ca. € [150-200] Mio. Umsatz. Hiervon entfielen auf Produk-

te, die die Herlitz im Jahr 2008 durch Dritte herstellen ließ und entweder unter der Marke 

eines Lieferanten vertrieb oder an Handelskunden verkaufte, damit diese die Produkte un-

ter Eigenmarken vertreiben, weltweit ca. € [< 50] Mio. und deutschlandweit ca. € [< 50] Mio.  

 

Die Herlitz hat im Jahr 2008 die Herlitz Kuvert GmbH (im Folgenden: Herlitz Kuvert), die 

Versandmittel (Briefumschläge und Versandtaschen) herstellt, und die proOffice s.r.o., 

Most (Tschechien) (im Folgenden: proOffice), die Ordnungsmittel aus Weichplastik (Hüllen 

etc.) produziert, an dritte Unternehmen veräußert. Im Bereich der Herstellung von Ver-

sandmitteln erzielte die Herlitz weltweit € [< 50] Mio. und deutschlandweit € [< 50] Mio. Die 

proOffice setzte weltweit € [< 50] und deutschlandweit € [< 50] Mio. um. [...]. 

 

                                            
4
 Entsprechend den Angaben der Anmelder auf dem Stand vom 23. April 2009. 
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II. Gang des Verfahrens 

Eingegangen ist das Anmeldeschreiben beim Bundeskartellamt am 20. November 2009, so 

dass die Monatsfrist am 21. Dezember 2009 – der 20. Dezember 2009 war ein Sonntag –

endete (§ 31 Abs. 1 VwVfG, § 193 BGB). Unter dem 17. Dezember 2009 hat die Be-

schlussabteilung der Pelikan ICB und der Herlitz einen Monatsbrief übersandt, der dort am 

18. Dezember 2009 einging. Mit dem Monatsbrief wurde mitgeteilt, dass das Bundeskar-

tellamt das Hauptprüfverfahren eingeleitet hat (§ 40 Abs.1 Satz 1 GWB). Die Prüffrist endet 

am Montag, den 22. März 2010, da der 20. März 2010 ein Samstag ist (§ 31 Abs. 1 VwVfG, 

§ 193 BGB). 

 

Die Anmelder haben das Vorhaben am 20. November lediglich „vorsorglich“ angemeldet. 

Nach ihrer Auffassung sind die Umsatzschwellen des § 35 Abs. 1 GWB nicht erfüllt, da ein 

Teil dieser Umsätze gemäß der Handelsrechenklausel des § 38 Abs. 2 GWB nur mit drei 

Viertel der Umsatzerlöse in Ansatz zu bringen sei. 

 
Mit Schreiben vom 5. Februar 2010 teilten die Anmelder mit, dass ihrer Auffassung nach 

nunmehr auch ohne Berücksichtigung des § 38 Abs. 2 GWB das Vorhaben nicht die 

Schwellen der deutschen Fusionskontrolle erfülle und folglich nicht mehr anmeldepflichtig 

sei. Hierzu teilten die Anmelder ihre Umsatzzahlen für das Jahr 2009 mit, wonach die Her-

litz einen weltweiten Umsatz in Höhe von € [250-300] Mio. und die Pelikan ICB einen welt-

weiten Umsatz in Höhe von € [200-250] Mio. erzielt haben soll. Allerdings konnten die An-

melder diese Zahlen nicht durch ein Testat eines Wirtschaftsprüfers belegen. Da es nach 

Ansicht der Anmelder für die Prüfung der Anmeldepflicht auf das Geschäftsjahr ankommt, 

das im Entscheidungszeitpunkt – d.h. also im März 2010 – das vorangegangene ist, sind 

ihrer Auffassung nach die Umsätze aus 2009 und nicht aus 2008 maßgeblich.  

 

Unabhängig von der Klärung der genauen Umsatzberechnung für die Anmeldepflicht nach 

§ 35 GWB haben die Anmelder mit Schreiben vom 10. Februar 2010 die „Vorsorglichkeit“ 

der Anmeldung vom 20. November 2009 aufrechterhalten und um eine förmliche Entschei-

dung in der Sache gebeten. 

 

Die Beschlussabteilung hat die Marktverhältnisse insbesondere durch Befragung von 

ca. 40 Wettbewerbern der Zusammenschlussbeteiligten durch Auskunftsersuchen ermittelt. 

Die Zusammenschlussbeteiligten wurden mittels Auskunftsbeschlüssen vom 28. Dezember 

2009 befragt. Weitere Marktinformationen wurden durch telefonische Befragung von Ab-

nehmern von PBS-Artikeln eingeholt.  
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B. Rechtliche Würdigung 

 

I. Zulässigkeit 

1. Anwendbarkeit des GWB und Zuständigkeit des BKartA 

Das GWB ist anwendbar. Die Zusammenschlussbeteiligten erzielen Umsätze in 

Deutschland, so dass spürbare Beeinträchtigungen durch den angestrebten Zusam-

menschluss nicht ausgeschlossen werden können, § 130 Abs. 2 GWB.  

 

Das Bundeskartellamt ist zuständig. Eine vorrangige Zuständigkeit der EU-Kommission 

ist nach den Angaben der Beteiligten nicht gegeben, da gemäß den vorgelegten Unter-

lagen die Pelikan ICB und die Herlitz als allein am Zusammenschluss beteiligte Unter-

nehmen nicht die Umsatzschwellen der europäischen Fusionskontrolle erreichen (Art. 1 

Abs. 1 und 3 FKVO5 i.V.m. § 35 Abs. 3 GWB). Die für die Pelikan ICB und die Herlitz an-

gegebenen weltweiten Umsätze in Höhe von insgesamt € 561,6 Mio. liegen unterhalb 

von € 2,5 Mrd. (Art. 1 Abs. 3 a) FKVO)
6
. 

 

2. Zusammenschlusstatbestand 

Die Beteiligung der Pelikan ICB an der Herlitz erfüllt die Zusammenschlusstatbestände des 

§ 37 Abs. 1 Nr. 3 lit. a) GWB (Anteilserwerb) und sowie des § 37 Abs. 1 Nr. 2 GWB (Kont-

rollerwerb). Gemäß den Angaben der Anmelder soll die Pelikan ICB künftig die alleinige 

Kontrolle über die Herlitz ausüben. 

 

3. Kontrollpflicht 

Die Anmeldepflichtigkeit des Vorhabens scheitert nicht daran, dass das Vorhaben nicht die 

die Umsatzschwellen der deutschen Fusionskontrolle erreicht (§ 39 i.V.m. § 35 GWB). 

 

a) Schwellen des § 35 GWB 

Die Umsätze der Zusammenschlussbeteiligten für das Jahr 2008 erfüllen die Umsatz-

schwellen des § 35 Abs. 1 GWB, wonach für die Anwendbarkeit der Fusionskontrollvor-

schriften des GWB alle beteiligten Unternehmen insgesamt weltweit Umsatzerlöse von 

                                            
5
 Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle von Unterneh-

menszusammenschlüssen („EG-Fusionskontrollverordnung“), ABl. 2004, Nr. L 24, S. 1 ff. 

6
 Sollten tatsächlich die Umsätze der Gesellschafter der Pelikan ICB dieser zuzurechnen sein – dies 

kann im Folgenden offen bleiben (siehe unten unter:B.I.3.) – so liegen der Beschlussabteilung deren 
Umsätze nicht vor. Dann wäre die Anmeldung unvollständig. Sollte tatsächlich die Europäische 
Kommission zuständig sein, so entbindet die vorliegende Entscheidung nicht von der Anmeldepflicht 
bei der Europäischen Kommission. Das Risiko, dass eine nicht zuständige Behörde entscheidet, 
tragen die Zusammenschlussbeteiligten.  
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mehr als € 500 Mio. und zumindest ein beteiligtes Unternehmen in Deutschland Umsatzer-

löse von mehr als € 25 Mio. sowie ein weiteres beteiligtes Unternehmen Umsatzerlöse von 

mehr als € 5 Mio. erzielt haben müssen. Denn allein die Pelikan ICB und die Herlitz erwirt-

schafteten im Jahr 2008 gemeinsam weltweit € 561,6 Mio. und beide in Deutschland je-

weils € [100-150] Mio. bzw. € [150-200] Mio. Auch die „de-minimis-Klausel“ des § 35 Abs. 2 

Nr. 1 GWB greift allein deswegen nicht, weil die Herlitz weltweit mehr als € 10 Mio. Umsatz 

im Jahr 2008 erzielte. 

 

Da bereits die Umsätze der Pelikan ICB und der Herlitz aus dem Jahr 2008 die Schwellen 

des § 35 Abs. 1 Nr. 1 GWB erfüllen, kann die Prüfung offen bleiben, ob eine oder mehrere 

Gesellschafter der Pelikan ICB diese kontrollieren. Hieraus würde folgen, dass die – dem 

Bundeskartellamt nicht mitgeteilten – Umsätze des oder der kontrollierenden Gesellschaf-

ter der Pelikan ICB bei der Berechnung der Umsätze im Sinne des § 35 GWB zu berück-

sichtigen wären. 

 

b) Anwendbarkeit der Handelsrechenklausel gemäß § 38 Abs. 2 GWB 

Entgegen der Auffassung der Anmelder führt auch die Anwendung der Handelsrechen-

klausel des § 38 Abs. 2 GWB, wonach für den Handel mit Waren nur dreiviertel der Um-

satzerlöse in Ansatz zu bringen sind, nicht dazu, dass die weltweiten Umsätze der Zusam-

menschlussbeteiligten insgesamt unterhalb der € 500 Mio.-Schwelle des § 35 Abs. 1 Nr. 1 

GWB liegen.  

 

Insbesondere folgt aus der von den Anmeldern vorgeschlagenen Unterscheidung zwischen 

solchen Produkten, die die Zusammenschlussbeteiligten selbst herstellen und solchen 

Produkten, die die Zusammenschlussbeteiligten durch Dritte herstellen lassen, nicht ein 

Entfallen der Anmeldepflicht. Bei den von Dritten hergestellten Waren trennen die Anmel-

der zwischen Produkten, die sie unter eigener Marke, unter keiner Marke („no-name-

Produkte“) oder unter der Marke eines Lieferanten oder Handelskunden („Fremdmarke“) 

weiter veräußern. Sämtliche Umsätze dieser Waren wollen die Anmelder über die Handels-

rechenklausel auf drei Viertel reduzieren. 

 

aa) Umsätze für Waren, die die Zusammenschlussbeteiligten von Dritten herstellen las-

sen, um sie dann unter der eigenen Marke zu verkaufen, fallen nicht unter die Handelsre-

chenklausel des § 38 Abs. 2 GWB.  

 

Die Handelsrechenklausel soll ihrer Zielsetzung nach dem Umstand Rechnung tragen, 

dass die Umsätze von Handels- und von Industrieunternehmen ein unterschiedliches Ge-

wicht für die wirtschaftliche Bedeutung dieser beiden Arten von Unternehmen haben7. Ein 

Händler, dessen wirtschaftliche Aktivität auf den Einkauf und Verkauf fremder Waren be-

schränkt ist, erzielt grundsätzlich höhere Umsätze als Unternehmen, die wertschöpfend 

                                            
7
 Richter, in: Handbuch des Kartellrechts (Hrsg.: Wiedemann), § 19 Rn 66. 
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eigene Leistungen erbringen. Nach dem GWB anmeldepflichtig sollen nur solche Zusam-

menschlüsse sein, die eine gewisse wirtschaftliche Bedeutung haben. Der § 38 Abs. 2 

GWB will ausgleichen, dass hinter einem bestimmten Umsatz eines Händlers regelmäßig 

eine geringere wirtschaftliche Bedeutung steht, als wenn dieser Umsatz von einem produ-

zierenden Unternehmen generiert worden wäre.  

 

Der Einkauf von Waren zum Zwecke des Verkaufs unter einer eigenen Marke stellt eine 

weitere Wertschöpfung dar. Eine der Handelsrechenklausel unterfallende Weiterveräuße-

rung fremderzeugter Waren in unverändertem Zustand ist – soweit diese unter eigener 

Marke verkauft werden – nicht gegeben. Auch wenn Unternehmen Produkte von dritten 

Lohnfertigern herstellen lassen, so wollen sie durch die Verwendung ihrer Marke für das 

Produkt einstehen und regelmäßig das mit der Marke verbundene Image oder die mit der 

Marke verknüpfte Qualität gegenüber dem Käufer signalisieren und bepreisen. Dies gilt 

umso mehr, wenn die Unternehmen die Marke gleichermaßen für die von ihnen selbst her-

gestellten und die von Dritten bezogenen Produkte verwenden. Denn dann ist sogar beab-

sichtigt, dass die von Dritten hergestellten Produkte in der Wahrnehmung der Käufer den 

selbst hergestellten Produkten gleichgestellt werden. Damit erhalten die von Dritten produ-

zierten Waren allein durch die Auszeichnung mit der Marke eine weitere Wertschöpfung, 

die sich regelmäßig auch in dem Preis der betreffenden Waren niederschlägt. Im Übrigen 

werden Markenprodukte von den Lohnfertigern häufig nach den Fertigungs- und Design-

vorgaben des nachfragenden Unternehmens hergestellt. Dann gilt erst recht, dass das 

nachfragende Unternehmen eine eigene Wertschöpfung vornimmt, die sich vom bloßen 

Weiterveräußern von Waren im Sinne des § 38 Abs. 2 GWB unterscheidet. 

 

bb) Auch soweit es von Dritten hergestellte Waren betrifft, die von der Pelikan ICB und 

der Herlitz als „no-name“-Produkte verkauft werden, kommt § 38 Abs. 2 GWB nicht zur 

Anwendung. Die Pelikan ICB und die Herlitz treten auch dann nicht als Handelsunterneh-

men, sondern als Hersteller für PBS-Artikel auf und verkaufen die Waren unter eigenem 

Namen. Kauft der Handel bei der Herlitz und der Pelikan ICB „no-name“-Produkte ein, so 

erwartet der Handel, dass sich bei sämtlichen von Herlitz und Pelikan bezogenen Produk-

ten die besondere Kompetenz, die diese Unternehmen im PBS-Bereich besitzen, realisiert. 

Eine bloße Händlerfunktion nehmen die Herlitz und die Pelikan ICB hingegen nicht wahr. 

Vielmehr wollen sie durch den Vertrieb von no-name-Produkten das von Ihnen angebotene 

PBS-Markensortiment vervollständigen. Damit unterscheiden sich solche Anbieter von blo-

ßen (Groß-)-Händlern, die die Produkte lediglich als „durchlaufenden Posten“ an den Ein-

zelhandel weiterveräußern.  

 

cc) In Bezug auf solche Waren, die die Pelikan ICB und die Herlitz von Dritten produzie-

ren lassen und unter eine „Fremdmarke“ anbieten, bedarf es keiner Entscheidung, ob die 

hiermit erzielten Umsätze über § 38 Abs. 2 GWB zu reduzieren sind. Auf solche Waren der 

Zusammenschlussbeteiligten entfallen lediglich € [< 50] Mio., so dass – auch bei Berück-

sichtigung der Handelsrechenklausel – der weltweite Umsatz insgesamt immer noch 

ca. € [> 500] Mio. betragen würde. So führt schon die Berücksichtigung der unter aa) und 



 8 

bb) fallenden Umsätze in voller Höhe dazu, dass das Zusammenschlussvorhaben unter die 

Aufgreifschwellen des § 35 Abs.1 GWB fällt. 

 

c) Ausgliederung der Unternehmensteile  

Auch die Veräußerung der Herlitz Kuvert und der proOffice ist für die Anmeldepflicht ohne 

Belang. Die Umsätze, die Herlitz mit dem Vertrieb der von diesen Unternehmen für Herlitz 

hergestellten Artikel erzielte, sind nicht aus den gemäß § 35 GWB berücksichtigungsfähi-

gen Umsätzen herauszurechnen [...]. Es kommt durch die Ausgliederung der beiden Un-

ternehmensteile nicht zu einer nennenswerten Reduzierung der Umsätze von Herlitz [...].  

 

d) Umsätze aus dem Jahr 2008 oder 2009 

Aufgrund der Vorsorglichkeit der Anmeldung bedarf es schließlich keiner Entscheidung, ob 

die Umsätze aus dem Jahr 2008 oder aus dem Jahr 2009 für die Anwendbarkeit der Fusi-

onskontrollvorschriften anzuwenden sind.  

 

e) Bagatellmarktschwelle 

Auch sind durch den Zusammenschluss nicht nur Bagatellmärkte im Sinne von § 35 Abs. 2 

Nr. 2 GWB betroffen. Da jedenfalls der deutsche Markt für den Absatz von „Basis“-Füllern 

durch Hersteller an den Handel – zur näheren Marktabgrenzung und Ermittlung dieses 

Marktes, siehe unten (B.2.b)) – ein Marktvolumen von jedenfalls € [20-25] Mio. hat, und 

mindestens die in diesen Markt einzubeziehenden Schulfüller seit Jahrzehnten angeboten 

werden, ist ein Markt betroffen, auf dem seit mehr als fünf Jahren Waren angeboten wer-

den und auf dem im letzten Kalenderjahr vor dem Zusammenschluss mehr als € 15 Mio. 

umgesetzt wurden. 

 

II. Begründetheit 

Das Zusammenschlussvorhaben führt nicht zur Entstehung oder Verstärkung einer 

marktbeherrschenden Stellung gemäß § 36 Abs. 2 GWB. Der Zusammenschluss be-

trifft insbesondere die Märkte für „Basis“-Füller, Erwachsenen-Füller, Tinte und Tinten-

patronen, Deckmalfarbkästen, Mal- und Zeichenblöcke, Tintenlöschstifte, Fingerfarben, 

Temperafarben, Wachsmalstifte sowie Kinderfasermaler. Die Untersagungsvorausset-

zungen sind auf keinem dieser Märkte erfüllt. Außerdem handelt es sich bei allen Märk-

ten außer dem Markt für „Basis“-Füller um Bagatellmärkte, so dass eine Untersagung 

auf die Auswirkungen für diese Märkte nicht gestützt werden könnte.  

 

1. Marktabgrenzung allgemein: keine produktübergreifenden Sortimente 

Die Pelikan ICB und die Herlitz bieten verschiedene PBS-Artikel an. Herlitz ist hierbei 

sehr breit aufgestellt, indem sie Schreibgeräte jeglicher Art, Papierwaren einschließlich 
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Grußkarten sowie Ordnungsmittel (Hefter etc.) anbietet. Die Pelikan ICB hat kein ver-

gleichbar breites Sortiment, sondern beschränkt sich auf einige Warengruppen, insbe-

sondere auf wiederbefüllbare Schreibgeräte, Tinte, Druckerpatronen, Schulmalbedarf 

(Deckmalfarbkasten K12 und K24) sowie Mal- und Zeichenblöcke.  

 

Bei den Zusammenschlussbeteiligten kommt es durch das Vorhaben insbesondere zu 

Überschneidungen in den Tätigkeitsfeldern Füllfederhalter, Tinte, Tintenlöschstifte, 

Deckmalfarbkästen und Farben für Kinder bzw. den Schulbedarf sowie bei Mal- und 

Zeichenblöcken. 

 

Zur Beurteilung des Zusammenschlussvorhabens bedarf es zunächst der sachlichen 

Marktabgrenzung. Die sachliche Marktabgrenzung erfolgt nach dem modifizierten Be-

darfsmarktkonzept. Nach ständiger Rechtsprechung bilden Güter, die sich nach ihren 

Eigenschaften, ihrem wirtschaftlichen Verwendungszweck und ihrer Preislage so nahe 

stehen, dass der verständige Verbraucher sie als für die Deckung eines bestimmten Be-

darfs geeignet und miteinander austauschbar ansieht, einen einheitlichen sachlichen 

Markt8. Bei der Marktabgrenzung berücksichtigt die Beschlussabteilung zudem den Ge-

sichtspunkt des Vollsortiments bzw. der Produktionsumstellungsflexibilität. Dabei wird der 

sachlich relevante Markt nach Produktgruppen abgegrenzt, die einen typisierten Bedarf 

decken und für deren Entwicklung und Herstellung ein vergleichbares Entwicklungs- und 

Fertigungs-Know-how sowie gleichartige Fertigungseinrichtungen einsetzbar sind9. 

 

Die Tatsache, dass die Pelikan ICB und die Herlitz mehrere verschiedenartige PBS-

Artikel anbieten, findet sich auch bei anderen Herstellern von PBS-Artikel. Denkbar ist 

es, für die verschiedenen Produkte der Herstellung des PBS-Bereiches Sortiments-

märkte in der Weise zu bilden, dass z.B. für den Schulbedarf ein einheitlicher Sorti-

mentsmarkt bestehend aus der Grundausstattung eines Schülers mit PBS-Artikeln 

(Hefte, Stifte, Füller, Farbkasten, Radiergummi, Spitzer etc.) anzunehmen ist, oder 

dass z.B. Schreibgeräte im Sortiment bestehend aus Füllern, Kugelschreibern, Feinmi-

nenstiften („Druckbleistift“/„Drehbleistift“) und wiederbefüllbaren Tintenrollern als einheitli-

cher Markt anzusehen ist. Die Bildung solcher produktgruppenübergreifenden Sortiments-

märkte scheidet jedoch aus10. 

 

Zutreffend ist zwar, dass es eine Erstausstattung für Schüler gibt, die verstärkt zu Schuljah-

resbeginn vom Endverbraucher nachgefragt wird (sog.: „back-to-school-Geschäft“) und 

                                            
8
 OLG Düsseldorf, Beschluss vom 30. Oktober 2002, WuW/E DE-R 279 (281) – „Sanacorp/Anzag“; 

OLG Düsseldorf, Beschluss vom 26. November 2009, WuW/E DE-R 2477 (2487) – „Phonak/Re 
Sound“.  

9
 vgl.: BGH, Beschluss vom 21. Februar 1978, WuW/E BGH 1501 (1502) – „Kfz-Kupplungen“; BGH, 

Beschluss vom 5. Oktober 2004, WUW/E DE-R 1355 (1357) – „Staubsaugerbeutelmarkt“.  

10
 So auch bereits: BKartA, Beschluss vom 6. Februar 1997 (Az.: B10- 54/96) WuW/E BKartA 

2894 ff. – „Herlitz/Landré“; bestätigt durch: KG, Beschluss vom 20. Oktober 1999 (Az.: Kart 8/97). 



 10 

auch entsprechend vom Handel – z.B. auf Sonderflächen oder vom Discount – im Schwer-

punkt zu diesen Zeiten angeboten wird. Diese Sortimentsangebote bilden jedoch nicht den 

wesentlichen Teil des Absatzes von PBS-Artikeln. Im Regelfall setzt der Handel sein Sorti-

ment selbst zusammen, zumal auch die Hersteller des PBS-Bereiches nicht immer sämtli-

che Schulartikel produzieren und in der Herstellung Schwerpunkte setzen. So führt z.B. die 

Pelikan ICB zwar Zeichen- und Malblöcke sowie Schulschreibgeräte, aber keine Schulhefte 

und (nichtmechanische) Bleistifte im Sortiment. Hersteller von Buntstiften haben nicht 

zwingend auch Deckmalfarbkästen im Sortiment. Insbesondere sind viele Hersteller von 

Füllfederhaltern allein auf diese oder sonstige wiederbefüllbare Schreibgeräte spezialisiert. 

Sortimentsangebote, wie z.B. das gefüllte Schulmäppchen11 oder Sets aus Locher und 

Hefter bilden für den Vertrieb von Schreibwaren eher die Ausnahme.  

 

Soweit es die Schreibgeräte betrifft, stellen zwar einige Hersteller Schreibgeräte wie Füller, 

Kugelschreiber, Feinminenstifte („Druckbleistift“, „Drehbleistift“) und nachfüllbare Tintenrol-

ler in einem einheitlichen Design her. Allerdings sind diesbezügliche Sortimentsangebote 

(z.B. Füller und Kugelschreiber im Set) eher die Ausnahme. Dies wird dem Umstand ge-

recht, dass die Nachfrage nach den verschiedenen Schreibgerätearten unterschiedli-

chen Kaufgewohnheiten folgt. So werden beispielsweise Feinminenschreiber sehr viel 

seltener nachgefragt als Kugelschreiber oder Füllfederhalter. Auch aus der Sicht des 

Herstellers besteht keine besonders hohe Produktionsumstellungsflexibilität hinsichtlich 

der verschiedenartigen Schreibgeräte. So unterscheidet sich die Produktion der unter-

schiedlichen Schreibgeräte voneinander. Dies betrifft nicht nur die Mechanik 

(Tintenleitsyteme im Vergleich zur Mechanik für Kugelschreiberminen etc.), sondern 

auch die Außenhüllen der Schreibgeräte. Auch wenn der Füller und der Kugelschreiber 

eines bestimmten Designs sich stark ähneln, so werden wegen des unterschiedlichen 

Innenlebens nicht zwingend die gleichen Außenhüllen verwendet.  

 

2. Keine Bündeltheorie 

Da somit keine produktübergreifenden Sortimentsmärkte zu bilden sind, wird sich im Fol-

genden zeigen, dass eine Vielzahl an Märkten mit relativ geringen Umsatzvolumina abzu-

grenzen sind, die teilweise unterhalb der Bagatellmarktschwelle des § 35 Abs. 2 Nr. 2 

GWB liegen. Dieses Unterschreiten der Bagatellmarktschwelle kann auch nicht mit der sog. 

„Bündeltheorie“ überwunden werden, wonach die Fusionskontrolle dann eingreift, wenn 

Einzelmärkte, die für sich gesehen nicht die Bagatellmarktschwelle erreichen, im Bündel zu 

betrachten sind.  

 

Sinn der Bagatellmarktklausel ist es, Vorhaben, die einen gesamtwirtschaftlich unbedeu-

tenden Markt betreffen, von der Fusionskontrolle auszunehmen. Erlangt das Zusammen-

schlussvorhaben hingegen dadurch gesamtwirtschaftliche Bedeutung, dass es sich auf 

                                            
11

 Hierbei ist zu bemerken, dass gerade bei gefüllten Mäppchen der Füllfederhalter – für den im 
Folgenden eine vertiefte wettbewerbliche Prüfung erforderlich sein wird – in der Regel fehlt, da die-
ser nach den speziellen Bedürfnissen des Schülers ausgesucht wird. 
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mehrere kleinere Märkte auswirkt, sollen mit der „Bündeltheorie“ entsprechend dem Sinn 

und Zweck der Vorschrift die formalen Anforderungen des § 35 Abs. 2 Nr. 2 GWB über-

wunden werden12. Die „Bündeltheorie“ greift nur in Ausnahmefällen ein, deren Vorausset-

zungen nach Ansicht des BGH bisher noch nicht abschließend geklärt sind13.  

 

Der BGH14 hat die Bündeltheorie bei Vorliegen folgender Kriterien angewandt: 

-  bei einer künstlichen bzw. willkürlichen Marktaufteilung in lokale Teilmärk-

te15, 

- bei regionalen Märkten, wenn sie benachbart und ähnlich strukturiert sind 

und die Zusammenschlussbeteiligten flächendeckende Organisationsstruk-

turen aufweisen16, 

- wenn die Zusammenschlussbeteiligten gleichzeitig auf einem vor- bzw. 

nachgelagerten Markt tätig sind und die Wettbewerbsbedingungen auf dem 

Bagatellmarkt unmittelbar darüber entscheiden, welche Wettbewerber recht-

lich und tatsächlich in der Lage sind, ihre Waren auch auf dem anderen 

Markt anzubieten17. 

Diese Voraussetzungen liegen nicht vor, da es vorliegend weder um die Zusammenfas-

sung räumlich benachbarter Märkte, noch um Märkte geht, die einander vor- bzw. nachge-

lagert sind. 

 

In der Entscheidungspraxis des Bundeskartellamtes wurde die Bündeltheorie in der Ver-

gangenheit auch bei sachlich benachbarten Märkten angewandt18. Die Bündeltheorie kann 

insbesondere dann anzuwenden sein, wenn es sich um verwandte Märkte handelt, auf 

denen Nachfrager und Wettbewerber sich einer einheitlichen Unternehmenspolitik der am 

Zusammenschluss Beteiligten gegenüber sehen, die Wettbewerbsbedingungen auf den 

betroffenen Märkten nicht voneinander unabhängig betrachtet werden können und die 

                                            
12

 BGH, Beschluss vom 19. Dezember 1995, WuW/E BGH 3037 (3042) – „Raiffeisen“; BGH, Be-
schluss vom 17. Juli 2006, WuW/E BGH DE-R 1797 (1798) – „Deutsche Bahn/KVS Saarlouis, zur 
Problematik siehe auch: Lange/Pries, ZWeR 2008, S. 237 ff. und Fuchs, WuW 2008, S. 774 ff. 

13
 BGH, Beschluss vom 25. September 2007, WuW/E DE-R 2133 (2127) – „Sulzer/Kelmix“, OLG, 

Beschluss vom 7. August 2009, WuW/E DE-R 2622 (2628) – „Faber/Basalt“. 

14
 Diese Kriterien bestätigt in: BGH, Beschluss vom 25. September 2007, WuW/E DE-R 2133 (2127) 

– „Sulzer/Kelmix“. 

15
 BGH, Beschluss vom 22. Juni 1981, WuW/E BGH 1810 (1812) – „Transportbeton Sauerland“. 

16
 BGH, Beschluss vom 19. Dezember 1995, WuW/E BGH 3037 (3042) – „Raiffeisen“. In der Ent-

scheidung Deutsche Bahn/KVS Saarlouis hat der BGH sogar das Vorliegen geografisch benachbar-
ter (sachlich gleichartiger) Märkte als ausreichend angesehen (BGH, Beschluss vom 17. Juli 2006, 
BGH DE-R 1797 (1798) – „Deutsche Bahn/KVS Saarlouis“; vgl. auch: OLG Düsseldorf, Beschluss 
vom 26. Februar 2008, WuW/E DE-R 2383 (2385 ) – „Asphaltmischwerke Langenthal“) 

17
 BGH, Beschluss vom 17. Juli 2006, WuW/E BGH DE-R 1797 (1798) – „Deutsche Bahn/KVS Saar-

louis“.  

18
 Vgl. auch: BGH, Beschluss vom 25. September 2007, WuW/E DE-R 2133 (2138) – „Sulzer/ 

Kelmix“. Der BGH hat in seiner Eilentscheidung die Auffassung des OLG Düsseldorfs nicht aus-
drücklich in Frage gestellt, wonach die Anwendung der Bündeltheorie auf sachlich benachbarte 
Märkte grundsätzlich möglich ist (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 5. März 2007, WuW/E DE-R 
1931 ff.- „Sulzer/Kelmix“). 
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Märkte zusammengefasst gesamtwirtschaftliche Bedeutung erlangen. Eine Gesamtbe-

trachtung soll insbesondere dann geboten sein, wenn die sachlich benachbarten Märkte in 

ihrer Marktstruktur im Wesentlichen übereinstimmen und durch eine moderate Angebots-

umstellungsflexibilität geprägt sind, die den Markt bestimmenden Anbieter und Nachfrager 

im Wesentlichen identisch sind, die Produkte über dieselben Vertriebswege abgesetzt wer-

den und die Investitions- und Finanzpläne der benachbarten Märkte ähnlich sind19. 

 

Doch auch nach diesen Kriterien des Bundeskartellamtes ist die Zusammenfassung der 

vorliegend betroffenen Bagatellmärkte zu verneinen. Zwar werden alle PBS-Artikel im We-

sentlichen von den gleichen Abnehmern – nämlich dem Einzelhandel mit Schreibwarensor-

timenten – nachgefragt. Die PBS-Artikel herstellenden Unternehmen unterscheiden sich 

jedoch stark in dem jeweils von ihnen angebotenen Sortiment. So ist schon das Sortiment 

der Zusammenschlussbeteiligten insoweit voneinander abweichend, als die Herlitz ein sehr 

viel breiteres Sortiment an PBS-Artikeln anbietet als die Pelikan ICB. Diese unterschiedli-

che Angebotsausrichtung ist typisch für PBS-Artikelhersteller. Bei diesen ist regelmäßig 

eine Schwerpunktbildung oder gar Spezialisierung festzustellen. So ist Schwanhäußer 

(Stabilo) insbesondere bei Feinschreibern sehr stark, während Faber Castell ein breites 

Angebot an Bleistiften und Buntstiften vorhält und Lyra insbesondere Farben anbietet. La-

my ist hingegen gänzlich auf wiederbefüllbare Schreibgeräte spezialisiert. Dies ist auch 

darauf zurückzuführen, dass zwischen der Herstellung der verschiedenen PBS-Artikel – 

wenn überhaupt – nur eingeschränkt eine Produktumstellungsflexibilität besteht, weil die 

verschiedenen Herstellungsvorgänge eigene Maschinen und besonderes Know-How erfor-

dern. Somit stehen Wettbewerber und Nachfrager der Zusammenschlussbeteiligten keiner 

einheitlichen Unternehmenspolitik gegenüber, die eine Bündelung der Bagatellmärkte 

rechtfertigen könnte. 

 

3. Füllfederhalter für die Schule („Basis-Füller“) 

a) Marktabgrenzung 

aa) Sachliche Marktabgrenzung 

Die Anmelder vertreten die Auffassung, dass für die Marktabgrenzung bei Füllfederhalten 

nicht nach den entsprechenden Kundengruppen (Schüler und Erwachsene) zu trennen ist. 

Sie haben vorgetragen, dass lediglich zwischen einem Premiumsegment > 50 € und einem 

Non-Premiumsegment unterhalb von € 50 zu unterscheiden ist. 

 

Nach den durchgeführten Ermittlungen ist im Bereich der Füllfederhalter die Gruppe der 

Schreiblerngeräte mit Feder/Schulfüller/Jugendfüller/Fancyfüller (im Folgenden zu-

sammenfassend: „Basis-Füller“) als eigener sachlicher Markt abzugrenzen.  

 

                                            
19

 BKartA, Beschluss vom 14. Februar 2003, WuW/E DE-V 717 (718) – „Schwartau/Zentis“ (für Mar-
zipan und Persipan verneint); BKartA, Beschluss vom 10. Februar 2004, WuW/E DE-V 864 (868) – 
„Homag“. 



 13 

- Schreiblerngeräte mit Feder sind solche Schreibgeräte, die das Schreiben mit Fül-

lern vorbereiten (z.B. Schreiblernfüller der Marke „Griffix“ von Pelikan) und über ei-

ne Füllfeder verfügen.  

- Schulfüller sind solche Füller, die insbesondere von Kindern im Grundschulalter (ca. 

6 – 10 Jahre) verwendet werden sollen.  

- Jugendfüller richten sich an ältere Schulkinder (ca. 10 bis 18 Jahre) und werden 

explizit für diese Zielgruppe beworben und positioniert. Sie verfügen in der Regel 

gleichfalls über eine ergonomische Formung, sind robuster gebaut und haben Tin-

tenleitsysteme, die ein Klecksen und Eintrocknen der Tinte verhindern sollen.  

- Fancyfüller sind solche Füller, die gleichfalls für die Verwendung von Jugendlichen 

bestimmt sind und sich mit einem besonderen Design (wie z.B. „Diddl“) an diese 

Zielgruppe wenden. 

 

Nicht zum relevanten Markt gehören solche Schreiblerngeräte, die nur auf das Schreiben 

mit Füllern vorbereiten sollen, sowie solche Schulschreibgeräte, die das Schreiben mit 

einem Füller ersetzen sollen, aber keine Füllfeder haben (diese werden von Pelikan eben-

falls unter der Marke „Griffix“, aber auch von anderen Herstellen – wie z.B. Stabilo unter 

der Marke „Stabilo Easy“ – angeboten). Zwar gibt es auch bei diesen Schreibgeräten Mo-

delle, die mit Tinte gefüllt werden und über ein mit Kartuschen nachfüllbares Tintenleitsys-

tem verfügen (sog. „Tintenroller“, „Tintenkugelschreiber“). Dennoch unterscheiden sich 

diese Schreibgeräte in ihren Eigenschaften von Füllfederhaltern, da sie über keine Feder 

verfügen. Durch das Schreiben mit einer Füllfeder soll an den Schulen gerade das lockere 

Schreiben ohne erheblichen Druck auf das Papier erlernt werden. So wird von Lehrern und 

Eltern auf das Schreiben mit einem Füllfederhalter besonderer Wert gelegt und ein Schrei-

ben mit anderen Schreibgeräten nur eingeschränkt gestattet20. 

 

Eine engere sachliche Marktabgrenzung (z.B. indem zwischen Schreiblernfüllern und 

Jugendfüllern getrennt wird) scheidet aus. Die Übergänge zwischen den verschiedenen 

Arten der „Basis“-Füller sind fließend. Die Bewerbung durch die einzelnen Hersteller und 

der Verkauf durch den Handel an den Endkunden erfolgen nicht getrennt nach Segmenten. 

Es kann z.B. oft nicht eindeutig zwischen Fancy-Füllern und Jugendfüllern mit auffälligem 

Design unterschieden werden. Die durch die verschiedenen Segmente angesprochenen 

Kundengruppenn lassen sich nicht eindeutig voneinander trennen. So richten sich Fancy-

Füller und Jugendfüller an die gleiche Kundengruppe, nämlich solche Schüler, die schon 

etwas Schreiberfahrung haben und einen altersgemäßen Füller wünschen. Manche „Ba-

sis“-Füller richten sich auch segmentsübergreifend nicht nur an Schreibanfänger, sondern 

allgemein an Grundschüler. Entsprechend konnten manche Hersteller bei ihren Angaben – 

                                            
20

 Letztlich kommt es vorliegend auch nicht auf diese Frage der Marktabgrenzung an, da die Pelikan 
ICB mit dem Tintenroller der Marke Griffix keine erheblichen Umsätze erzielt und in diesem Seg-
ment dem Wettbewerb durch Stabilo ausgesetzt ist.  
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wie z.B. Lamy, dessen Füller „Lamy Abc“ sich an Schreibanfänger und Grundschüler bis 10 

Jahre richtet – nicht zwischen Schreiblernfüllern und Schulfüllern unterscheiden21. 

 

Auch ist insoweit keine engere sachliche Marktabgrenzung anzunehmen, als zwischen den 

verschiedenen Vertriebsschienen, über die „Basis“-Füller verkauft werden, unterschie-

den wird. Zutreffend ist zwar, dass sich manche Hersteller von „Basis“-Füllern auf den Ver-

trieb in einer bestimmten Vertriebsschiene konzentriert haben. So verkauft z.B. Lamy seine 

„Basis“-Füller überwiegend über den Fachhandel ([70-80%] des Umsatzes), während Her-

litz dort praktisch nicht tätig ist. Herlitz verkauft seine „Basis“-Füller hauptsächlich über die 

Vertriebsschiene Verbrauchermärkte/Cash+Carry/Lebensmitteleinzelhandel, wo wiederum 

Lamy kaum aktiv ist22. Die Pelikan ICB ist in sämtlichen der vier Vertriebsschienen stark 

vertreten, wobei die Vertriebsschienen Verbrauchermärkte/Cash+Carry/Lebensmitteleinzel-

handel und Fachhandel für die Pelikan ICB die wichtigsten sind. Der Umsatzschwerpunkt 

von Lamy im Bereich des Fachhandels ist nicht auf produktbezogene Unterschiede zum 

Produktangebot in der Vertriebsschiene Verbrauchermärkte/Cash+Carry/Lebensmittel-

einzelhandel oder anderen Vertriebsschienen zurückzuführen. Die Produkte von Lamy, 

Pelikan ICB und Herlitz sprechen die gleichen Zielgruppen an und sind in allen Vertriebs-

schienen präsent. Vielfach sind die in den verschiedenen Vertriebsschienen angebotenen 

Produkte die gleichen.  

 

Auch bildet die sog. „Verräumung“ als von einzelnen Herstellern angebotene Dienstlei-

tung der Regalpflege bei Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels23 kein Zusatzkriteri-

um, das eine Marktabgrenzung nach Vertriebsschienen rechtfertigen könnte. Die 

Verräumung ist eine eigenständige Dienstleistung24, die im Bereich der PBS-Artikel im We-

sentlichen von Verbrauchermärkten, Cash+Carry-Märkten und dem Lebensmitteleinzel-

handel in Anspruch genommen wird. Hierbei handelt sich insbesondere um die Nachbe-

stellung und das Einräumen der verkauften PBS-Artikel, die sich wegen der Kleinteiligkeit 

der Waren aufwendiger gestalten kann als bei anderen Warengruppen. Die Verräumung 

hat allerdings nur eine eingeschränkte Bedeutung für den Vertrieb von „Basis“-Füllern. Die 

Vertriebsschiene Verbrauchermärkte/Cash+Carry/Lebensmitteleinzelhandel umfasst ledig-

                                            
21

 Wollte man die Auffassung einer engeren sachlichen Marktabgrenzung annehmen, so würde dies 
im Übrigen dazu führen, dass Bagatellmärkte gemäß § 35 Abs. 2 Nr. 2 GWB vorlägen, da das 
Marktvolumen der einzelnen Segmente jeweils höchstens knapp oberhalb von € 10 Mio. läge. Dies 
wäre auch dann der Fall, wenn man zwei Segmente wie z.B. Schreiblerngeräte und Schulfüller zu-
sammenfassen wollte. Damit würde man für das Zusammenschlussvorhaben letztlich auch zu dem 
Ergebnis kommen, dass vorliegend keine Untersagungsvoraussetzungen vorlägen. 

22
 Siehe hierzu im Einzelnen untern unter: B.II.2.c) (2). 

23
 Siehe hierzu auch unten unter: B.II.2.c) (1). 

24
 Es handelt sich bei der Verräumungsdienstleistung um eine eigene Dienstleistung, die nicht für 

einzelne Produkte, sondern immer für ein gesamtes Sortiment – z.B. PBS-Artikel – erbracht wird. 
Hier sind verschiedenen Anbieter tätig (z.B. für den PBS-Bedarf die Papstar). Solche Logistik-
Dienstleistungen werden von einer Vielzahl verschiedener Anbieter erbracht, z.B. auch für die klein-
teilige dekorative Kosmetik. Ausweislich der Antworten der befragten Wettbewerber können diese 
auch für den PBS-Bereich die Verräumungsdienstleistungen erbringen. Für die Verräumung bedarf 
es keiner speziellen Produktkenntnisse.  
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lich 18 % des Gesamtumsatzes mit „Basis“-Füllern in Deutschland. Ferner wird diese Leis-

tung nicht von allen Händlern der Vertriebsschiene Verbrauchermärk-

te/Cash+Carry/Lebensmitteleinzelhandel nachgefragt. So führt nach eigener Aussage z.B. 

die REWE ihre Nachbestellungen und sonstigen Maßnahmen der Regalpflege selbst 

durch. Schon insoweit führt die Dienstleistung der Verräumung – für sich genommen – 

nicht zu einer Differenzierung des relevanten Produktmarktes nach den Vertriebsschienen 

Fachhandel, Kaufhäuser, Drogeriemärkte, Verbrauchermärkte/Cash+Carry/Lebensmittel-

einzelhandel. 

 

Nicht zutreffend ist die Auffassung der Anmelder, dass bei Füllfederhaltern lediglich zwi-

schen einem Premiumsegment > 50 € und einem Non-Premiumsegment unterhalb von 

€ 50 zu unterscheiden ist. „Basis“-Füller unterscheiden sich insoweit von Erwachsenenfül-

lern nicht nur im Hinblick auf den Abnehmerkreis, sondern auch in den Produkteigenschaf-

ten, als die Ergonomie (z.B. rutschfeste Griffmulden etc.) und eine Bruchfestigkeit im Vor-

dergrund stehen. Bei Erwachsenenfüllern kommt es hingegen im Wesentlichen auf das 

Design des Füllers an. Ein weiteres Kriterium für die Unterscheidung von „Basis“-Füllern zu 

Erwachsenen-Füllern ist das verwendete Material. Der Schaft von „Basis“-Füllern ist zu-

meist aus Plastik, während bei Erwachsenen-Füllern auch Metalle (Stahl, Kupfer, Nickel) 

oder – bei hochpreisigen Modellen – edle Hölzer, Perlmutt oder sonstige hochwertigen Ma-

terialien verwendet werden. 

 

Auch bei der Vermarktung trennen die Hersteller von PBS-Artikeln regelmäßig zwischen 

dem Erwachsenensortiment und dem Schulsortiment, indem sie die Kinder und Schüler 

entsprechend deren Bedürfnissen unmittelbar ansprechen oder sich an deren Eltern und 

Lehrer wenden. So haben die Pelikan ICB und die Herlitz bei ihren Internetauftritten eine 

gesonderte Seite für Schul- und Jugendschreibgeräte25 bzw. generell für Schulartikel26. Die 

Vermarktung und Positionierung des Produktes zielt eindeutig auf die Kundengruppe Kin-

der und Jugendliche bzw. deren Eltern und Lehrer ab. Insbesondere die Werbung für 

Griffix-Schreibgeräte richtet sich eindeutig an Kinder. Auch ausweislich ihrer Strategiepa-

piere trennt die Pelikan ICB bei ihren unternehmerischen Entscheidungen zwischen dem 

Kinder- und Jugendbereich einerseits und dem Erwachsenenbereich andererseits. So un-

terscheidet die Pelikan ICB bei Schreibinstrumenten zwischen dem Premium-Segment, 

Mittelsortiment, Jugendsegment und Schulsegment und sieht an anderer Stelle generell 

den Schulbereich als eigenen Bereich an27.  

 

Auch hinsichtlich des Nachfrageverhaltens des Handels unterscheiden sich die „Basis“-

Füller von den Erwachsenenfüllern. Höhepunkt des Vertriebes von „Basis“-Füllern ist der 

Schulanfang, während Erwachsenen-Füller insbesondere vor Ostern und vor Weihnachten 

                                            
25

 http://www.pelikan.com/pulse/Pulsar/de_DE.Store.displayStore.1209./schul--jugend-
schreibgeraete. 

26
 http://www.herlitz.de/produkte/schule.html. 

27
 […]. 
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gekauft28 werden. Fachhandel und Kaufhäuser bieten das Sortiment der Schulartikel zu-

dem regelmäßig von Erwachsenenschreibgräten räumlich getrennt an.  

 

Die Ausrichtung des Füllerangebotes der Pelikan ICB und Herlitz ist ebenfalls nicht 

mit der von den Zusammenschlussbeteiligten vorgetragenen Marktabgrenzung in Ein-

klang zu bringen. So hat Herlitz Erwachsenenfüller lediglich bis zu einem UVP bis 

€ 15,00 in seinem Sortiment. Auch die Pelikan ICB bietet Füller nur mit einer UVP bis 

€ 15,00 an, während Füller in dem Segment der UVP zwischen € 15,01 bis € 35,00 

fehlen und von ihr erst wieder im Segment der UVP zwischen € 35,01 - € 80,00 ange-

boten werden.  

 

Soweit man überhaupt die Erwachsenenfüller in den Markt einbeziehen will, so ist es al-

lenfalls denkbar, Erwachsenenfüller des Einstiegspreissegments in diesen Markt mit 

einzubeziehen. Dies sind nach den Ermittlungen Füller mit einer UVP bis € 20,00. 

Oberhalb dieser Preiskategorie bestehen so hohe Preisunterschiede zu den „Basis“-

Füllern, dass allein aus diesem Grund von getrennten Märkten auszugehen ist. Es 

kann letztlich dahinstehen, ob diese günstigen Erwachsenen-Füller in den Markt einzu-

beziehen sind. Denn auch wenn Erwachsenen-Füller mit UVP bis € 20,00 in den Markt 

einbezogen werden, verändern sich die ermittelten Marktstrukturen nicht nennenswert. 

Gleichgültig ob die Erwachsenen-Füller des Preissegments bis € 20,00 einbezieht oder 

nicht, ist das Vorhaben fusionsrechtlich als unbedenklich einzuschätzen.  

 

 

bb) Räumliche Marktabgrenzung 

Der geographisch relevante Markt im Sinne der Zusammenschlusskontrolle nach dem 

GWB ist nach ökonomischen Kriterien abzugrenzen. Er umfasst das Gebiet, in dem die 

betreffenden Produkte regelmäßig angeboten und nachgefragt werden, in dem die Wett-

bewerbsbedingungen homogen sind und das sich von benachbarten Gebieten durch spür-

bar unterschiedliche Wettbewerbsbedingungen unterscheidet. 

 

Es sprechen viele Argumente dafür, den Markt der „Basis“-Füller deutschlandweit abzu-

grenzen. So geben einige Wettbewerber der Zusammenschlussbeteiligten an, dass sich im 

europäischen und im außereuropäischen Ausland kein dem deutschen Markt vergleichba-

rer Absatzmarkt für „Basis“-Füller findet. So wird im deutschen Schulsystem auf das Erler-

nen des Schreibens mit dem Füller größerer Wert gelegt, als dies beispielsweise in Frank-

reich oder in Großbritannien der Fall ist, wo verstärkt Kugelschreiber, Tintenroller und Blei-

stifte verwendet werden. Dies lässt auf erhebliche Unterschiede in den Verbraucherge-

wohnheiten schließen.  

 

                                            
28

 So: z.B. Sanford GmbH, Schreiben vom 15. Februar 2010. 
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Sowohl nach den Angaben der Anmelder als auch nach dem überwiegenden Teil der Ant-

worten der befragten Wettbewerber unterscheidet sich auch der deutsche Vertrieb von 

dem des Auslandes. So werden in Deutschland Schreibgeräte für die Schule im Schwer-

punkt über den Fachhandel verkauft, der als vergleichsweise dichtes Netz zur Verfügung 

steht. Hingegen soll es nach den Ermittlungen an einem solchen Netz im Ausland fehlen 

und dort der Vertrieb überwiegend über andere Vertriebskanäle (Verbrauchermärkte etc.) 

erfolgen. Überdies geben die Wettbewerber an, dass – auch wenn viele der Hersteller eu-

ropaweit oder sogar weltweit tätig sind – die Konditionenverhandlungen mit dem Handel 

national erfolgen. Im Regelfall ist zumindest in Deutschland insbesondere für „Basis“-Füller 

eine lokale Vertriebsniederlassung und eine Vor-Ort-Betreuung Voraussetzung für einen 

Marktzutritt und das erfolgreiche Bestehen am Markt. 

 

Letztlich kommt es allerdings auf die räumliche Marktabgrenzung nicht an, da – sollte man 

den Markt weiter als deutschlandweit abgrenzen wollen – die Marktanteile der Zusammen-

schlussbeteiligten eher geringer ausfallen als bei einer nationalen Marktabgrenzung. Da 

die ermittelte Marktsituation – wie sich im Folgenden zeigen wird – bei deutschlandweiter 

Betrachtung keine fusionskontrollrechtlichen Bedenken aufwirft, gilt dies erst recht bei einer 

weiteren räumlichen Marktabgrenzung. 

 

b) Ermittelte Marktstruktur 

Zur Ermittlung des relevanten Marktvolumens hat das Bundeskartellamt die Zusammen-

schlussbeteiligen und ihre Wettbewerber danach befragt, wie hoch ihr Umsatz mit Füllfe-

derhaltern im Geschäftsjahr 2008 war, wobei nicht nur die Füller zu berücksichtigen waren, 

die das jeweilige Unternehmen selbst hergestellt hat, sondern auch solche Füller, die von 

dritten Unternehmen für das befragte Unternehmen hergestellt wurden. Nicht einzubezie-

hen waren solche Umsätze mit Füllern, die das Unternehmen für dritte Unternehmen pro-

duzierte, die diese dritten Unternehmen an den Handel absetzten. Von den befragten Un-

ternehmen haben 20 Unternehmen (einschließlich der Zusammenschlussbeteiligten) im 

Jahr 2008 in diesem Sinne Umsätze durch den Verkauf von Füllern erzielt, hiervon erziel-

ten 10 Unternehmen Umsätze mit „Basis“-Füllern.  

 

Auf der Grundlage dieser Ermittlungen berechnet sich entsprechend der oben dargestellten 

Marktabgrenzung für „Basis“-Füller (d.h. Schreiblerngeräte mit Feder/Schulfüller/Jugend-

füller/Fancyfüller) in Deutschland ein Marktvolumen von ca. € [20-25] Mio. Auf der Basis 

der Ermittlungen des Bundeskartellamtes ergeben sich für das Jahr 2008 folgende Markt-

strukturen29: 

                                            
29

 Die Erhebung der GfK weicht geringfügig von diesem Marktbild ab. Dort vereint Lamy einen klei-
neren Marktanteil auf sich, während die Marktanteile der Pelikan ICB und Herlitz größer sind. Dies 
liegt darin begründet, dass die Lamy-Füller regelmäßig teurer sind als diejenigen von Pelikan ICB 
und Herlitz und die GfK nicht auf der Basis von Umsätzen, sondern von Stückzahlen rechnet. Bei 
der kartellrechtlichen Betrachtung eine Analyse auf der Basis von Umsätzen geboten, da bei inho-
mogenen Gütern gerade der Umsatz die wirtschaftliche Stärke der einzelnen Marktteilnehmer wi-
derspiegelt. 
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Umsätze im Jahr 2008  Pelikan Herlitz Lamy Online Sonstige 

in % gemessen am 

Marktvolumen
30

 

[30 – 40%] [< 10%] [40 – 50 %] < 10 % <10 % 

absolut in Tausend € ca. [...] [...] - - - 

 

 

Berücksichtigt man beim relevanten Markt der „Basis“-Füller auch die Erwachsenenfül-

ler des Einstiegssegments bis € 20,00, so errechnet sich für Deutschland ein Markt-

volumen in Höhe von ca. € [20-25] Mio., wobei sich die Marktanteile der Zusammen-

schlussbeteiligten nur unwesentlich absenken. 

Umsätze im Jahr 2008  Pelikan Herlitz Lamy Online Sonstige 

in % gemessen am 

Marktvolumen 

[30 – 40%] [< 10%] [40 – 50 %] < 10 <10 

absolut in Tausend € [...] [...] - - - 

 

Will man den Markt nicht deutschlandweit, sondern europaweit abgrenzen, so verrin-

gert sich der Marktanteil der Zusammenschlussbeteiligten. Bei einer europaweiten Be-

trachtung errechnet sich auf der Basis der durchgeführten Ermittlungen ein Marktvolu-

men von ca. € [35-40] Mio., wobei zu berücksichtigen ist, dass das tatsächliche Markt-

volumen größer ausfallen dürfte. Die Beschlussabteilung hat sich bei ihren Ermittlun-

gen auf Hersteller, die in Deutschland tätig sind, beschränkt. Es kann nicht ausge-

schlossen werden, dass Hersteller, die ausschließlich im europäischen Ausland tätig 

sind, weitere Umsätze für „Basis“-Füller erzielen. Gemessen an dem europaweit ermit-

telten Umsatzvolumen besitzen die Pelikan ICB einen Anteil in Höhe von [20-30%], 

Herlitz einen Anteil in Höhe von [< 10%], Lamy einen Anteil von [30-40 %] und die übri-

gen Wettbewerber Anteile von insgesamt [30-40 %]. 

 

c) Auswirkungen des Zusammenschlusses 

Ob der angemeldete Zusammenschluss der Pelikan ICB eine marktbeherrschende 

Stellung verschafft, richtet sich nach den in § 19 Abs. 2 Nr. 2 GWB genannten Kriteri-

en. Danach ist ein Unternehmen marktbeherrschend, wenn es im Verhältnis zu seinen 

Wettbewerbern eine überragende Marktstellung hat. Dabei sind unter anderem sein 

Marktanteil, seine Finanzkraft, sein Zugang zu den Absatzmärkten und rechtliche oder 

tatsächliche Schranken für den Marktzutritt anderer Unternehmen ausschlaggebend 

(§ 19 Abs. 2 Nr. 2 GWB).  

  

aa) Einzelmarktbeherrschung 

Durch den Zusammenschluss entsteht oder verstärkt sich keine Einzelmarktbeherrschung 

im Sinne des § 19 Abs. 3 Satz 1 GWB.  

                                            
30

 Die Marktanteile der Wettbewerber sind nachfolgend zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen 
nur als Näherungswerte dargestellt, während auf die Angabe von Umsatzdaten gänzlich verzichtet 
wurde. 
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Dies gilt auch unter Berücksichtigung des Umstandes, dass spätestens durch den Zusam-

menschluss die Pelikan ICB die Vermutung der Einzelmarktbeherrschung des § 19 Abs. 3 

Satz 1 GWB erfüllt, indem ihr Marktanteil mehr als [33,3 %] beträgt. So existiert mit Lamy 

ein Wettbewerber mit mehr oder weniger gleich großem Marktanteil wie die Zusammen-

schlussbeteiligten. Angesichts dieser Marktstruktur kann allein aufgrund des Marktanteils 

nicht auf eine Einzelmarktbeherrschung geschlossen werden. 

 

(1) Verräumung als besonderer Zugang zu den Absatzmärkten 

Nach dem Zusammenschluss wird die Pelikan ICB neben ihrem Tochterunternehmen 

ReMerch über die Herlitztochter eCom über Unternehmen verfügen, die in der sog. 

Verräumung (auch: Rack-Jobbing) von PBS-Artikeln tätig ist. Die Verräumung ist eine ei-

genständige Dienstleistung31, die im Bereich der PBS-Artikel im Wesentlichen von Ver-

brauchermärkten, Cash+Carry-Märkten und dem Lebensmitteleinzelhandel in Anspruch 

genommen wird. 

 

Insbesondere von Lamy und Schwanhäußer (Stabilo) wird vorgetragen, dass wegen der 

von der eCom erbrachten Verräumungsdienstleistungen die Pelikan ICB nach dem Zu-

sammenschluss einen besonderen Zugang zu den Ansatzmärkten habe, der eine Markt-

verschließung ermöglicht und damit einen erheblichen Wettbewerbsvorsprung im Sinne der 

Entstehung einer marktbeherrschenden Stellung darstelle. 

 

(2) Ermittlung der Bedeutung der Verräumung für den Gesamtmarkt 

Um die Bedeutung der Verräumung für den hier angemeldeten Zusammenschluss zu er-

fassen, hat das Bundeskartellamt die 10 Hersteller von „Basis“-Füllern danach befragt, in 

welchem Umfang ihre deutschlandweiten Umsätze im Jahr 2008 mit „Basis“-Füllern ent-

sprechend der obigen Definition32 sich auf die Vertriebskanäle Fachhandel, Kaufhäuser, 

Drogeriemärkte und Verbrauchermärkte/Lebensmittelhandel/Cash+Carry verteilen33. Bei 

„Basis“-Füllern stellt sich die Verteilung der deutschen Gesamtumsätze sämtlicher Herstel-

ler im Jahr 2008 auf die vier Vertriebsschienen folgendermaßen dar: 

 

Verteilung auf Vertriebsschie-

nen allgemein 2008 

Fachhandel Kaufhäuser Drogeriemärkte Verbrauchermärkte 

/LEH/C+C  

in % gemessen am Volumen 

dieser vier Vertriebsschienen 

53 % 16 % 13 % 18 % 

Absolut in Tausend € ca. [...] [...] [...] [...]
34

 

 

                                            
31

 Zur Definition siehe oben: B.II.2.a)aa).  

32
 D.h. ohne Schreiblerngeräte, die über keine Feder verfügen und ohne Erwachsenen-Füller.  

33
 Incl. des jeweiligen Versandhandels. 

34
 Insgesamt entfielen damit auf diese vier Vertriebsschienen € [15-20] Mio. Die Differenz zu dem 

oben genannten Marktvolumen ergibt sich daraus, dass Umsätze sonstiger Vertriebsschienen (z.B. 
Spielwarenläden, Baumärkte etc.) nicht erfasst wurden.  
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Betrachtet man die Vertriebsschienen jeweils gesondert und untersucht, wie groß die Um-

sätze der einzelnen Hersteller in der jeweiligen Vertriebsschiene sind, so ergibt sich für das 

Jahr 2008 für den Vertrieb von „Basis“-Füllern in Deutschland in der Vertriebsschiene Ver-

brauchermärkte/Cash+Carry/Lebensmitteleinzelhandels folgendes Bild:  

 

Umsätze im Jahr 2008 nur in der 

Vertriebsschiene 

Verbrauchermärkte /LEH/C+C 

Pelikan Herlitz Lamy Sonstige 

in % gemessen am Volumen 

dieser Vertriebsschiene 

[50 - 60%] [30 - 40%] [<10%] [<10%] 

absolut in Tausend € ca.  [...] [...] - - 

 

Für den Vertrieb von „Basis“-Füllern in Deutschland im Jahr 2008 über die Vertriebsschie-

ne Fachhandel ergibt sich hingegen dieses Bild:  

 

Umsätze im Jahr 2008 nur in der 

Vertriebsschiene Fachhandel 

Pelikan Herlitz Lamy Sonstige 

in % gemessen am Volumen 

dieser Vertriebsschiene 

[10 – 20%] [<10%] [70-80%] [<10%] 

absolut in Tausend € ca. [...] [...] - - 

 

Zutreffend ist, dass die Herlitz-Tochter eCom die Verräumung für verschiedene Handels-

ketten vornimmt ([...]). Doch die Befragung der REWE ergab, dass nicht sämtliche Händler 

der Vertriebsschiene Verbrauchermärkte/Cash+Carry/Lebensmitteleinzelhandels und ins-

besondere auch nicht sämtliche Lebensmittelhändler die Verräumung durch Dritte vorneh-

men lassen. Auch ließen sich keine konkreten Anhaltspunkte dafür ermitteln, dass die 

eCom oder sonstige Verräumer auf die konkrete PBS-Sortimentszusammensetzung ihrer 

Kunden Einfluss nehmen können. Auch die REWE bestätigte dies nicht. Vielmehr spricht 

die Tatsache, dass der Lebensmitteleinzelhandel generell als Nachfrager eine starke Ver-

handlungsposition besitzt, gegen eine solche Einflussnahme durch den Verräumer.  

 

Soweit es den in Frage stehenden Markt der „Basis“-Füller betrifft, so bedeutet eine be-

sondere Position bei der Verräumung von PBS-Artikeln für die Vertriebsschiene Verbrau-

chermärkte/Cash+Carry/Lebensmitteleinzelhandel gerade für dieses Produkt keinen Wett-

bewerbsvorsprung, der auf eine Marktbeherrschung schließen lässt. So wird mehr als die 

Hälfte der „Basis“-Füller über den Fachhandel verkauft. Dort erzielt Lamy bei weitem die 

größten Umsätze. Die besondere Bedeutung des Fachhandels lässt sich dadurch erklären, 

dass bei diesen Schreibgeräten, die oft erstmalig für den Schüler erworben werden, vom 

Verbraucher häufig eine entsprechende Beratung oder Auswahl gewünscht wird. Bei Fül-

lern handelt es sich nicht um Verbrauchsmaterialien, die in regelmäßigen Abständen er-

worben werden müssen. Ein zweiter Füller wird häufig erst dann gekauft, wenn sich der 

vorhandene Füller nicht bewährt, beschädigt oder verloren gegangen ist. So dürfte eine 

Verschließung der Vertriebsschiene Verbrauchermärkte/Cash+Carry/Lebensmitteleinzel-

handel dadurch, dass die Pelikan ICB über die eCom keine „Basis“-Füller fremder Herstel-

ler mehr verräumt, wenig erfolgversprechend sein. Findet der Verbraucher die gewünsch-

ten Produkte oder die erwartete Sortimentsbreite nicht vor, so wird er den Fachhandel oder 

andere Verkaufsstellen aufsuchen. Entsprechend werden Verbrauchermärkte, 
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Cash+Carry-Geschäfte und der Lebensmitteleinzelhandel eine den Kundenbedürfnissen 

entsprechende Sortimentsbreite anstreben.  

 

Auch nehmen nicht alle Händler der Vertriebsschiene Verbrauchermärk-

te/Cash+Carry/Lebensmitteleinzelhandel für ihre PBS-Artikel die eCom bzw. ReMerch in 

Anspruch. So gibt es Handelsunternehmen dieser Vertriebsschiene, die diese Leistung 

selbst erbringen und auch konkurrierende Dritte – wie z.B. das Unternehmen Papstar – das 

diese Leistungen erbringt. 

 

Somit können über eCom keine Marktverschließungseffekte für „Basis“-Füller erzeugt wer-

den, die angesichts der oben dargestellten Marktstruktur geeignet wären, eine Einzel-

marktbeherrschung zu begründen. 

  

 

bb) Oligopol 

Der Zusammenschluss lässt auch nicht das Entstehen oder Verstärken eines wettbe-

werbslosen Oligopols im Sinne von § 19 Abs. 3 Satz 2 GWB erwarten. Nach § 19 

Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 GWB gilt die Gesamtheit von Unternehmen als marktbeherrschend, 

wenn sie aus drei oder weniger Unternehmen besteht, die zusammen einen Marktanteil 

von 50 % erreichen, oder wenn die Gesamtheit aus fünf oder weniger Unternehmen 

besteht, die zusammen einen Marktanteil von zwei Drittel erreichen. 

 

Die Pelikan ICB mit Herlitz und Lamy verfügen nach dem Zusammenschluss über einen 

Marktanteil weit oberhalb der engen Oligopolvermutung des § 19 Abs. 3 Nr. 1 GWB. Aller-

dings erfüllen Pelikan ICB und Lamy bereits jetzt diese Schwelle. Die Vermutungsschwel-

len sind ein erster Anhaltspunkt für die Beurteilung der Marktverhältnisse. Maßgeblich für 

die Feststellung der Wettbewerbsverhältnisse in einem Oligopol ist eine Gesamtbe-

trachtung aller relevanten Marktstrukturbedingungen, die Parallelverhalten begünstigen 

können. Eine gemeinsame marktbeherrschende Stellung ist im Sinne dieser Gesamtbe-

trachtung dann anzunehmen, wenn es zum Einen an wesentlichem Wettbewerb im Ver-

hältnis der Oligopolmitglieder untereinander (Binnenwettbewerb) und zum Anderen an we-

sentlichem Wettbewerb im Verhältnis der Oligopolmitglieder zu Außenseitern (Außenwett-

bewerb) fehlt.  

 

Die Ermittlung wesentlichen Wettbewerbs im Binnenverhältnis reicht aus, um die 

Oligopolvermutung des § 19 Abs. 3 GWB als widerlegt anzusehen. Wesentlicher Binnen-

wettbewerb fehlt dann, wenn die Oligopolisten sich so verhalten, als hätten sie ihr Ver-

halten koordiniert, ohne dies jedoch im Vorhinein explizit vereinbart zu haben. Eine 

solche stillschweigende Koordinierung ist dann aus sich selbst heraus stabil, wenn kein 

Anreiz besteht, von einem gemeinsamen Vorgehen abzuweichen. Davon ist auszuge-

hen, wenn jedes beteiligte Unternehmen weiß, dass eine auf die Vergrößerung seines 

Marktanteils gerichtete, wettbewerbsorientierte Maßnahme die gleiche Maßnahme sei-
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tens der anderen Unternehmen auslösen würde, so dass es keinerlei Vorteil aus seiner 

Initiative ziehen könnte
35

.  

 

Im vorliegenden Fall lassen die wesentlichen Strukturbedingungen auf dem hier betrof-

fenen Markt in der Gesamtbetrachtung ein entsprechendes oligopolistisches Parallel-

verhalten nicht erwarten. Zur Analyse des Wettbewerbs zwischen Pelikan ICB und La-

my wurden folgende Kriterien untersucht
36

: 

 -  Marktanteilsabstand zu den nächsten Wettbewerbern und Anzahl der Wettbe-

werber, 

 -  Grad der Homogenität der Produkte, 

 - die Symmetrie der beteiligten Unternehmen hinsichtlich der Produktpalette, 

der verwendeten Technologie und der Ausrichtung der Vertriebspolitik,  

 - etwaige Marktzutrittsschranken und 

 - gesellschaftsrechtliche oder sonstige Verflechtungen der Oligopolmitglieder 

untereinander. 

 

 

(1) Situation vor dem Zusammenschluss  

Vor dem Zusammenschluss erreichen die beiden größten Wettbewerber Lamy und Pelikan 

ICB zwar zusammen einen Marktanteil von über 70 % und weisen damit einen deutlichen 

Abstand zu den nächstgrößeren Wettbewerbern Herlitz und Online auf. Allerdings spre-

chen die vorgefundenen Strukturbedingungen dafür, dass zwischen Lamy und der Pelikan 

ICB wesentlicher Binnenwettbewerb besteht.  

 

Der Markt für Basisfüller ist sowohl im Hinblick auf die Vielfalt der angebotenen Produkte 

als auch im Hinblick auf die vertikale Differenzierung über das Angebot höherpreisiger und 

preiswerterer Modelle nicht homogen. Die von Pelikan ICB und die von Lamy hergestell-

ten „Basis“-Füller sind insbesondere im Hinblick auf ihr Design und die Sortimentsbreite 

unterschiedlich. So verwendet Lamy bei seinen „Basis“-Füllern Holz und Metall und legt auf 

ein schlichtes Design Wert, während die Pelikan ICB eher bunte Gehäuse aus Kunststoff 

herstellt. Pelikan bietet verschiedenartige „Basis“-Füller (Griffix, Pelikano, Gallery etc.) an, 

während Lamy als „Basis“-Füller insbesondere den „Lamy abc“ vorhält.  

  

Zudem hat Lamy mit seinem im Vergleich zur Pelikan ICB leicht höherpreisigen Sortiment 

und seiner besonderen Präsenz im Fachhandel nach den Ermittlungen des Bundeskartell-

amts offenbar ein Interesse, sich von seinen Konkurrenten abzuheben. Die unterschiedli-

che Schwerpunktsetzung im Produktsortiment und in der Preissetzung führt beispielsweise 

                                            
35

 BGH, Beschluss vom 11. November 2008, WuW/E DE-R 2451 (2456) – „E.ON/Stadtwerke 
Eschwege“. 

36
 vgl. auch: OLG, Beschluss vom 26. November 2008, WuW/E DE-R 2477 ff. – „Phonak/ReSound“; 

BGH, Beschluss vom 11. November 2008, WuW/E DE-R 2451 (2456) – „E.ON/Stadtwerke Esch-
wege“. 
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dazu, dass Pelikan ICB und Lamy bislang in der Vertriebsschiene LEH zwar im Wettbe-

werb zueinander stehen, aufgrund der geringen Präsenz von Lamy aber nur begrenzt auf-

einandertreffen. Auch die Entwicklung der Schreiblernserie „Griffix“ zeigt, dass auf dem 

Markt der „Basis“-Füller noch Innovationen und die Realisierung von Wettbewerbsvor-

sprüngen möglich sind und diese Möglichkeiten auch wahrgenommen werden.  

 

Pelikan ICB und Lamy sind weiterhin keine Anbieter, die aufgrund einer erheblichen Sym-

metrie im Hinblick auf die Unternehmensstruktur und wesentliche Betriebsdaten über ver-

gleichbare Anreizstrukturen für ein oligopolistisches Parallelverhalten verfügen. Im Hinblick 

auf das Produktportfolio, die Preissetzung und das Vertriebsschienenkonzept sind die Oli-

gopolisten unterschiedlich aufgestellt. So unterscheiden sich die Pelikan ICB und Lamy 

hinsichtlich der Breite der angebotenen Produktpalette und hinsichtlich des Preisgefüges 

der Produkte. Während die Pelikan ICB bereits vor dem Zusammenschluss eine breite 

Produktpalette über Füller und andere PBS-Produkte anbietet, hat sich Lamy im Wesentli-

chen auf Füllfederhalter, Tinte, Feinminenschreiber, Kugelschreiber und Tintenschreiber 

fokussiert. Damit einher geht die Tatsache, dass die gesamten Unternehmensumsätze der 

Pelikan ICB um ein Vielfaches höher sind als die Umsätze der Lamy. Entsprechend ist zu 

erwarten, dass die Anreize der Unternehmen zu wettbewerblichen Vorstößen aufgrund 

unterschiedlicher zu erwartender Marktwirkungen nicht übereinstimmen. 

 

Auch unterscheidet sich die Ausrichtung des Vertriebs von Pelikan ICB und Lamy. Wie 

oben dargestellt vertreibt Lamy seine Produkte im Wesentlichen über den Fachhandel und 

über Kaufhäuser und zumindest bislang nur in geringem Umfang über Verbrauchermärkte, 

den Lebensmitteleinzelhandel und Cash- und Carry-Märkte. Hingegen verkauft die Pelikan 

ICB ihre „Basis“-Füller zu [30-40] % über die Vertriebsschiene Verbrauchermärk-

te/Lebensmitteleinzelhandel/Cash-und Carry-Märkte. Über den Fachhandel verkauft Peli-

kan ICB [20-30] % seiner „Basis“-Füller. 

 

Es bestehen keine Marktzutrittsschranken in der Weise, dass es Newcomern nicht mög-

lich wäre, auf den Markt zu treten und Wettbewerb in das Oligopol bestehend aus Pelikan 

ICB und Lamy zu tragen. Zwar bildet die Markenaffinität der Lehrer und Eltern insoweit 

eine Markthürde, als ein unbekannter Hersteller wohl nur mit hohen Aufwendungen die 

erforderliche Reputation erwerben kann, um erfolgreich auf dem Markt tätig werden zu 

können. Allerdings gibt es eine Vielzahl von Markenherstellern für Schreibgeräte (wie z.B. 

Faber-Castell, Stabilo), die – wenn auch für andere Schreibgeräte (Bleistifte, Filzschreiber) 

– bereits jetzt eine hohe Markenreputation besitzen. Sie können diese dazu nutzen, um 

sich auch auf dem Markt der „Basis“-Füller eine Marktstellung aufzubauen. Hierbei ist ins-

besondere von Relevanz, dass die Lohnfertigung für Markenfüllerhersteller schon jetzt im 

Markt eine hohe Bedeutung hat. Ein Markteintritt setzt damit keine eigenen Produktions-

stätten voraus. Es existieren nach den Ermittlungen sowohl in Deutschland als auch im 

Ausland mehrere Lohnfertiger, die bereits für etablierte Markenfüllerhersteller tätig sind. Zu 

nennen ist insbesondere die Firma Meisenbach. Dass diese Möglichkeit, als Newcomer in 

den Markt der „Basis“-Füller einzudringen, tatsächlich besteht, zeigt sich daran, dass einige 
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namhafte Schreibwarenhersteller diesen Weg gewählt haben, indem sie von Dritten produ-

zierte „Basis“-Füller anbieten. [...].  

 

Zwischen der Pelikan ICB und Herlitz einerseits und der Lamy andererseits bestehen keine 

gesellschaftsrechtlichen Verflechtungen oder sonstige Kooperationen, die die Inte-

ressenlage und damit die Anreize der Unternehmen für ein Parallelverhalten „positiv“ be-

einflussen könnten.  

 

Aus der Gesamtbetrachtung der Marktstrukturbedingungen ist somit kein stabiles Parallel-

verhalten zu erwarten. Es bestehen vielmehr sowohl Möglichkeiten als auch Anreize zu 

Wettbewerbsvorstößen, was – wie oben beschrieben – auch das tatsächliche Wettbe-

werbsgeschehen gezeigt hat. Vor dem Zusammenschluss ist daher von hinreichendem 

Binnenwettbewerb zwischen Pelikan ICB und Lamy auszugehen. 

 

(2)  Situation nach dem Zusammenschluss 

Durch den Zusammenschluss ist die Entstehung eines marktbeherrschenden Oligopols 

aus Pelikan ICB zusammen mit Herlitz einerseits und Lamy andererseits nicht zu erwarten. 

 

Durch den Wegfall eines Wettbewerbers ergeben sich keine signifikanten Auswirkungen 

auf Anreiz- und Sanktionsmechanismen im Sinne einer Begünstigung oligopolistischen 

Parallelverhaltens. Insbesondere ist nach Auswertung der Ermittlungen und der Antworten 

der Marktteilnehmer nicht feststellbar, dass der Zusammenschluss eine etwaige Reakti-

onsverbundenheit zwischen der Pelikan ICB (zusammen mit Herlitz) und der Lamy signi-

fikant intensivieren kann.  

 

Zu Gunsten der Pelikan ICB kommt es durch den Zusammenschluss lediglich für solche 

„Basis“-Füller zu einem Ressourcenzuwachs, die über die Vertriebsschiene Verbraucher-

märkte/Lebensmitteleinzelhandel/C+C-Märkte verkauft werden. Ihre „Basis“-Füller verkau-

fen Herlitz zu [70-80] % und die Pelikan ICB zu [30-40] % über die Vertriebsschiene Ver-

brauchermärkte/Lebensmitteleinzelhandel/Cash-und Carry-Märkte. Über den Fachhandel 

hingegen verkauft Pelikan ICB [20-30] % seiner „Basis“-Füller; Herlitz ist hier praktisch 

nicht tätig. In der umsatzstärksten Vertriebsschiene des Fachhandels kommt es somit nicht 

zu nennenswerten Zuwächsen.  

 

Auch der Ressourcenzuwachs im Bereich der Verräumung zielt auf ein Marktsegment, in 

dem Lamy bislang nur eine untergeordnete Marktbedeutung hat. Für den Markt der „Ba-

sis“-Füller hat außerdem die Vertriebsschiene der Verbrauchermärkte/Cash+Carry 

/Lebensmitteleinzelhandel, für die die Verräumung nur teilweise relevant ist, da die Händler 

dort auch selbst verräumen, keine herausragende Bedeutung. Über die Vertriebsschiene 

Verbrauchermärkte/Cash+Carry/Lebensmitteleinzelhandel werden lediglich 18 % der „Ba-

sis“-Füller verkauft, während im Fachhandel und in Kaufhäusern ca. 70 % abgesetzt wer-

den. Für die Vertriebsschienen Fachhandel und Kaufhäuser hat die Verräumung keine Be-

deutung; dort haben aber die Pelikan ICB und Lamy ihren Umsatzschwerpunkt. Zu berück-
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sichtigen ist zudem, dass der Lebensmitteleinzelhandel als verhandlungsstarke Marktge-

genseite ein oligopolistisches Parallelverhalten wesentlich erschwert.  

 

Entsprechend kommt es durch den Zusammenschluss zu keinen nennenswerten Verände-

rungen im Verhältnis der um Herlitz verstärkten Pelikan ICB gegenüber der im Schwer-

punkt im Fachhandel und in Kaufhäusern tätigen Lamy, durch die ein oligopolistisches Pa-

rallelverhalten begünstigt werden könnte.  

 

Jedenfalls sind bei der gebotenen Gesamtschau aller relevanten Umstände die Kriteri-

en, die zum Nachweis eines fehlenden Binnenwettbewerbs zwischen Oligopol-

mitgliedern anerkannt sind, nicht erfüllt. Demnach führt der Zusammenschluss weder 

zu einer Entstehung noch zu einer Verstärkung eines marktbeherrschenden Oligopols. 

 

4. Erwachsenenfüller 

Von dem Markt der „Basis“-Füller abzugrenzen ist der Bereich der Herstellung von Er-

wachsenenfüller, zumindest aber der Bereich der Erwachsenen-Füller mit einer UVP ab 

€ 20,01. Hierbei dürften unterschiedliche Segmente bzw. Märkte abzugrenzen sein. Einige 

der befragten Wettbewerber haben die Abgrenzung eines Luxussegments vorgeschlagen. 

Ebenso wurde vorgeschlagen auch zwischen einem Einstiegssegment (beispielsweise Fül-

ler mit einer UVP bis € 35,00) und einem hochwertigen Segment (beispielsweise € 35,01 - 

€ 150,00) zu trennen. Wie diese Segmentierung im Einzelnen vorzunehmen ist, bedarf kei-

ner Entscheidung.  

 

Bei sämtlichen denkbaren Marktabgrenzungen hat die Pelikan ICB im Vergleich zu ihren 

Wettbewerbern keine Marktanteile im Bereich oder oberhalb der Marktbeherrschungsver-

mutung des § 19 Abs. 3 Satz 1 GWB. Da die Herlitz keine Füller des Erwachsenenseg-

ments oberhalb von € 15,00 anbietet, kommt es in den Segmenten oberhalb von € 15,00 

durch den Zusammenschluss auch nicht zu Marktanteilsadditionen. Würde man diesen 

Markt weiter unterteilen, dann lägen schließlich die vom Bundeskartellamt ermittelten 

Marktvolumina der einzelnen Segmente unterhalb der Bagatellmarktschwelle des § 35 

Abs. 2 Nr. 2 GWB.  

   

5. Tinte und Tintenpatronen 

Für den Bereich der Tintenpatronen und Tinte im Glas liegen die Untersagungsvorausset-

zungen des § 36 Abs. 2 GWB ebenfalls nicht vor. Für Tinte und Tintenpatronen sind meh-

rere sachliche Marktabgrenzungsvarianten denkbar. Bei sämtlichen dieser Varianten ent-

stehen durch den Zusammenschluss keine fusionsrechtlichen Bedenken. 

 

a) Sachliche Marktabgrenzung 

Im Rahmen der sachlichen Marktabgrenzung stellen sich verschiedene Fragen: 
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Tintenpatronen und Tinte im Glas sind Produkte, die als notwendige Ergänzungsproduk-

te („Sekundärprodukt“) zum „Basis-Füller („Primärprodukt“) hinzuerworben werden müs-

sen37. Bei solchen Ergänzungsprodukten stellt sich die Frage, ob für diese ein eigener 

Markt anzunehmen ist oder ob sie gemeinsam mit dem Primärprodukt einen Gesamtmarkt 

bilden. 

 

Einige Argumente sprechen dafür, dass kein solcher Gesamtmarkt für „Basis“-Füller und 

Tintenpatronen und ggf. Tinte anzunehmen ist. So sind Tintenpatronen nicht nur für die 

„Basis“-Füller einsetzbar, sondern auch für Erwachsenen-Füller, die auch von anderen 

Herstellern angeboten werden. Entsprechend unterscheidet sich auch die Anbieterstruktur 

der Hersteller von „Basis“-Füllern und der Hersteller von Tintenpatronen und Tinte. So wird 

Tinte auch von Herstellern angeboten, die keine „Basis“-Füller herstellen, aber Erwachse-

nenfüller des Luxussegments (z.B. von Montblanc). 

 

Auch ist fraglich, ob Tinte oder Tintenpatronen einen einheitlichen Markt bilden, oder 

ob zwischen diesen zu trennen ist. Denkbar ist es sogar, zwischen verschiedenen Tinten-

patronen zu unterscheiden, weil für die Füller zahlreicher Hersteller nur ganz spezielle Tin-

tenpatronen verwendet werden können. So verlangen die Füller von Lamy eine Tintenpat-

ronenöffnung, die sich von der Öffnung der Pelikan-Tintenpatronen unterscheidet. Gegen 

eine Trennung dieser verschiedenen Tintenpatronensysteme spricht allerdings, dass auch 

Patronen auf dem Markt existieren, die für die Füller verschiedener Hersteller eingesetzt 

werden können. So produziert die Firma Online Tintenpatronen, die sowohl für das Peli-

kan- als auch für das Lamy-System verwendbar sind. Für die Zusammenfassung von Tin-

tenpatronen und Tintenfässern spricht, dass entsprechend der Angaben der Wettbewerber 

in beiden Segmenten die gleiche Tinte verwendet wird. So unterscheiden sich die Produk-

tion lediglich im letzten Schritt, indem die Tinte in unterschiedliche Behältnisse gefüllt wird.  

 

Nicht zum relevanten Markt zählen Kartuschen für Tintenroller („Tintenkugelschreiber“), 

d.h. also Tintenkartuschen für solche Schreibgeräte, die zwar über ein nachfüllbares Tin-

tenleitsystem verfügen, aber keine Feder besitzen. Denn diese Kartuschen sind nur für 

diese speziellen Schreibgeräte einsetzbar. Angesichts der Tatsche, dass die Tintenroller-

kartuschen nicht bei den „Basis“-Füllern eingesetzt werden können und auch das „Primär-

produkt“ Tintenroller nicht den „Basis“-Füllern in der sachlichen Marktabgrenzung zugrech-

net wird, sind Kartuschen als „Sekundärprodukt“ auch nicht mit dem Tintenpatronenmarkt 

zusammenzufassen38. 

                                            
37 Vgl.: “DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusio-

nary abuses”, Rn 243 ff., abrufbar unter: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/art82/discpaper 
2005.pdf 

38
 Allerdings kommt es auch hierauf nicht an, da die Pelikan ICB im Jahr 2008 bei Tintenkugel-

schreiberkartuschen deutschlandweit lediglich ca. € [<1 Mio.] mit solchen Tintenkugelschreiberkartu-
schen erzielte und gleichfalls auch in diesem Bereich unter anderem dem Wettbewerb von Stabilo 
ausgesetzt ist. Selbst wenn bei der Berücksichtigung von Tintenkartuschen das Marktvolumen über 
die Bagatellmarktschwelle rutschen würde, so wäre jedenfalls – aus den gleichen Gründen wie sie 
bei den Basis-Füllern angeführt werden – die Annahme eines wettbewerbslosem Oligopols zwi-
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Letztlich müssen diese Marktabgrenzungsfragen allerdings nicht entschieden werden. Das 

Zusammenschlussvorhaben ist, gleichgültig welche Marktabgrenzung zugrunde gelegt 

wird, als unbedenklich anzusehen.  

 

b) Räumliche Marktabgrenzung 

In Bezug auf die räumliche Marktabgrenzung für Tinte und Tintenpatronen sprechen einige 

Argumente für einen deutschlandweiten Markt. Dies ergibt sich insbesondere aus den An-

gaben der Anmelder und den Angaben des überwiegenden Teils der befragten Wettbe-

werber. Diese verweisen darauf, dass – ebenso wie bei den „Basis“-Füllern – die Ver-

triebsstrukturen national ausgerichtet sind. Letztlich ist bei Tinte und den Tintenpatronen 

die räumliche Marktabgrenzung nicht entscheidungsrelevant.  

 

c) Ermittelte Marktstruktur 

Zur Ermittlung der Marktstruktur hat das Bundeskartellamt die Zusammenschlussbeteiligen 

und ihre Wettbewerber danach befragt, wie hoch ihr Umsatz mit Tintenpatronen und Tinte 

im Geschäftsjahr 2008 war. Bei diesen Umsätzen sollte nicht nur die Tinte berücksichtigt 

werden, die in dem Unternehmen selbst hergestellt wird, sondern auch solche Tinte, die 

von dritten Unternehmern für das Unternehmen hergestellt wird. Nicht einzubeziehen wa-

ren solche Umsätze mit Tinte, die das betreffende Unternehmen für dritte Unternehmen 

und deren Absatz produzierte.  

 

Von den Befragten erzielten 13 Unternehmen (einschließlich der Zusammenschlussbetei-

ligten) in Deutschland Umsätze und erwirtschaften damit ein Gesamtmarktvolumen von 

€ [10-15] Mio. Die ermittelte Marktstruktur stellt sich folgendermaßen dar: 

 

Bei einer europaweiten Betrachtung fallen die Marktanteile der Zusammenschlussbeteilig-

ten noch niedriger aus. Aus den Ermittlungen ergibt sich ein europaweites Volumen in 

Höhe von ca. € [20-25] Mio. Das tatsächliche europaweite Marktvolumen dürfte – ebenso 

wie bei den „Basis“-Füllern festgestellt – höher liegen, da anzunehmen ist, dass aus-

schließlich im europäischen Ausland tätige Hersteller weitere Umsätze mit Tinte erzielten. 

Gemessen an dem ermittelten europaweiten Umsatzvolumen besitzen die Pelikan ICB ei-

nen Anteil in Höhe von [20-30 %] (mit ca. [...] Umsatz), Herlitz einen Anteil in Höhe von 

[<10%] (mit ca. [...] Umsatz) und Lamy einen Anteil von [20-30 %]; auf die übrigen Wettbe-

werber entfällt einen Anteil von zusammen [50-60 %]. 

                                                                                                                                      
schen Pelikan/Herlitz und Lamy abzulehnen und somit das Entstehen oder Verstärken einer Markt-
beherrschung zu verneinen. 

Umsätze im Jahr 2008  Pelikan Herlitz Lamy Online Sonstige 

in % gemessen am 

Marktvolumen 

[20 - 30 %]  [<10%] [40 - 50%] [> 10 %] [10-20%] 

absolut in Tausend € ca. [...] [...] - -  
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d) Kartellrechtliche Bewertung  

Angesichts dieser Markstruktur ergeben sich durch den Zusammenschluss bei Tinte in 

Fässern und Tintenpatronen keine kartellrechtlichen Bedenken. 

 

Betrachtet man Tinte und Tintenpatronen als vom Markt der „Basis“-Füller zu trennenden 

und damit eigenständigen Markt, so liegen die hierfür deutschlandweit ermittelten Umsätze 

unterhalb der Bagatellmarktschwelle in Höhe von € 15 Mio. (§ 35 Abs. 2 Nr. 2 GWB). Hier-

bei ist auch die räumliche Marktabgrenzung unbeachtlich, da es bei der Anwendung der 

Norm allein auf die in Deutschland erzielten Umsätze ankommt. Will man die Märkte in 

sachlicher Hinsicht noch enger abgrenzen, indem man zwischen Tintenpatronen oder Tinte 

unterscheidet, so sind die Marktvolumina noch geringer und liegen erst recht unter der Ba-

gatellmarktschwelle.  

 

Doch auch wenn man den Markt der Tinte in Fässern und Tintenpatronen wegen seiner 

Eigenschaft als Sekundärmarkt mit dem Markt der „Basis“-Füller zusammenfasst, so ist das 

Entstehen oder Verstärken einer marktbeherrschenden Stellung aufgrund der dargestellten 

Marktstruktur zu verneinen. Auch bei einem Gesamtmarkt aus „Basis“-Füllern sowie Tinte 

in Fässern und Tintenpatronen wären Pelikan ICB/Herlitz und Lamy – wie oben dargestellt 

– gemeinsam führend. Aus den gleichen Erwägungen, wie bei den „Basis“-Füllern wäre 

dann ein marktbeherrschendes Oligopol zu verneinen.  

 

6. Deckmalfarbkästen 

Auch für den Markt der Deckmalfarbkästen greifen die Untersagungsvoraussetzungen des 

§ 36 Abs. 2 GWB nicht ein.  

a) Sachliche Marktabgrenzung 

Relevanter Markt in sachlicher Hinsicht ist der Markt für Deckmalfarben einschließlich 

sonstiger Farben in Tablettenform, soweit sie speziell von Kindern verwendet werden sol-

len bzw. für Schulbedarf bestimmt sind. Zu diesem Markt zählen auch die für die Kästen 

verwendbaren Nachkauffarben und das Deckweiß.  

 

Hinsichtlich der Marktabgrenzung ist zwischen Farben für den Schulbedarf einerseits und 

Hobby-/Künstlerfarben anderseits zu unterscheiden. Farben für den Künstlerbedarf sind 

in der Regel teurer als Farben für den Schulbedarf. Die Rezepturen unterscheiden sich 

oftmals. Auch gilt nach den Ermittlungen im Hinblick auf die Nachfrage, dass der Verkauf 

von Deckmalfarbkästen für die Schule insbesondere zu Schuljahresbeginn sehr stark ist, 

während für Künstlerfarben zu diesen Zeiten keine Verkaufsspitzen festzustellen sind. 

 

Nicht zum sachlich relevanten Markt sind flüssige Farben wie z.B. flüssige Temperafarben 

und Fingerfarben zu rechnen. Flüssige und feste Farben sind aus Sicht der Verbraucher 

nicht miteinander austauschbar. Die feste Farbe lässt sich leichter transportieren und ist 
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daher auch Bestandteil der Grund- bzw. Erstausstattung von Schulkindern. Entsprechend 

gibt es auch bei diesen Farben am Anfang des Schuljahres eine starke Nachfrage, wäh-

rend sich bei den flüssigen Farben dies nicht feststellen lässt. Dies ist nach Aussage der 

befragten Wettbewerber darin begründet, dass Deckmalfarbkästen insbesondere für die 

Schule gekauft werden, während Fingerfarben überwiegend für den privaten Bereich ange-

schafft werden. Auch wenn flüssige und feste Farben in ihrer Zusammensetzung ähnlich 

sind, so unterscheiden sich die Produktionsprozesse erheblich voneinander. Bei fester 

Farbe kommt noch ein zusätzlicher Schritt, nämlich die Trocknung in Tablettenform hinzu. 

Für diesen Produktionsschritt werden weitere Maschinen (Trockenöfen) benötigt. Generell 

können die für Deckmalfarbkästen eigesetzten Maschinen auch andere Farben für den 

Hobby-/Künstlerbereich produzieren.  

 

Inwieweit in den Markt ein spezielles Zubehör – wie z.B. Wasserboxen, Malschürzen etc. 

– fallen, kann offen bleiben. Das im Rahmen der Wettbewerberbefragung ermittelte Um-

satzvolumen dieser Artikel ist sehr gering (ca. € [<1] Mio.), so dass sich selbst bei Zurech-

nung dieser Umsätze in den relevanten Markt das Marktvolumen kaum verändert. Da sol-

ches Zubehör nicht nur beim Malen mit Wasserfarben verwendet werden kann, sondern 

auch beim Malen mit sonstigen Farben oder beim sonstigen Basteln, bestehen auch erheb-

liche Zweifel, ob solches Zubehör dem Markt zuzurechnen ist.  

 

b) Räumliche Marktabgrenzung 

Vieles spricht dafür, den Markt für Deckmalfarben deutschlandweit abzugrenzen. So geben 

die befragten Wettbewerber an, dass es hinsichtlich der Verbraucherpräferenzen in den 

verschiedenen europäischen Ländern extreme Unterschiede gäbe, da auch die Bildungs-

systeme (Schulen, Kindergärten etc.) in den Ländern verschieden sind. So ist der Deck-

malfarbkasten fast nur in Deutschland und Österreich üblich, während in anderen Ländern 

in den Schulen mit flüssiger Schultempera aus Tuben gemalt wird. Letztlich kann allerdings 

auch die räumliche Marktabgrenzung offen bleiben. Gleichgültig, wie der Markt in räumli-

cher Hinsicht abzugrenzen ist, ist das Vorhaben als fusionsrechtlich unbedenklich anzuse-

hen. 

 

c) Mangelnde Untersagungsbefugnis 

Zur Ermittlung der Marktstruktur hat das Bundeskartellamt die Zusammenschlussbeteiligen 

und ihre Wettbewerber danach befragt, wie hoch ihr Umsatz mit Deckmalfarben (inkl. 

Nachkauffarben und Deckweiß) im Geschäftsjahr 2008 war. Bei diesen Umsätzen sollten 

nicht nur die Deckmalfarben berücksichtigt werden, die in dem Unternehmen selbst herge-

stellt wird, sondern auch solche Deckmalfarben, die von dritten Unternehmern für das Un-

ternehmen hergestellt werden. Nicht einzubeziehen waren solche Umsätze mit Farben, die 

das Unternehmen für dritte Unternehmen und deren Absatz produzierte. 
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Von den Befragten haben 7 Unternehmen (einschließlich der Zusammenschlussbeteiligten) 

in diesem Sinne mit Deckmalfarbkästen (inkl. Nachkauffarben und Deckweiß) in Deutsch-

land Umsätze in Höhe von € [10-15] Mio. erzielt39. Auf der Basis der Ermittlungen ergibt 

sich folgendes Bild: 

 

 

 

 

 

Das ermittelte Marktvolumen in Höhe von € [10-15] Mio. liegt deutlich unterhalb der Baga-

tellmarktschwelle in Höhe von € 15 Mio. (§ 35 Abs. 2 Nr. 2 GWB), für die allein die deutsch-

landweiten Umsätze maßgeblich sind. Auch handelt es sich bei dem Markt der Herstellung 

von Deckmalfarbkästen um einen Markt, auf dem seit mehr als fünf Jahren Waren angebo-

ten werden.  

 

Es sind keine Anhaltspunkte erkennbar, dass das deutsche Marktvolumen für Deckmal-

farbkästen – entgegen den Ermittlungen des Bundeskartellamtes – oberhalb der € 15 Mio.-

Schwelle liegt. Vielmehr zeigt der Vergleich mit allgemein zugänglichen Daten, dass – 

selbst wenn das Bundeskartellamt bei seiner Abfrage nicht alle auf dem deutschen Markt 

tätigen Hersteller erfasst haben sollte – die Bagatellmarktschwelle auf Herstellerebene 

nicht überschritten wird. Mit Verweis auf die GfK-Studie „Verbraucherpanel 2008“ beziffern 

die Anmelder das deutsche Marktvolumen auf der Basis von Endverbraucherpreisen auf 

€ [15-20] Mio. Selbst bei Annahme einer nur geringen Handelspanne liegt das Marktvolu-

men auf Herstellerebene folglich unterhalb von € 15 Mio.  

 

Selbst wenn das Bundeskartellamt bei seiner Abfrage einzelne auf dem deutschen Markt 

tätigen Hersteller nicht erfasst haben sollte, würde die Bagatellmarktschwelle auf Herstel-

lerebene nicht überschritten. Schließlich ist darauf zu verweisen, dass die Umsatzzuwäch-

se für die Pelikan ICB durch den Zusammenschluss bei lediglich € [<1] Mio. liegen. 

 

7. Mal- und Zeichenblöcke für den Schulbedarf 

Auch soweit es Mal- und Zeichenblöcke für den Schulbedarf betrifft, bestehen nach dem 

Zusammenschluss keine kartellrechtlichen Bedenken. 

 

a) Sachliche Marktabgrenzung 

Malblöcke sind solche Blöcke, die an einer Seite geleimt sind. Es werden Malblöcke mit 

Aufdrucken zum Ausmalen und Malblöcke ohne solche Aufdrucke hergestellt. Zeichenblö-

                                            
39

 Ein weiteres befragtes Unternehmen konnte keine Angaben für seine Umsätze in Deutschland 
machen, sondern legte lediglich die europaweiten Umsätze vor. Rechnet man diese europaweiten 
Umsätze zu Lasten der Anmelder sämtlich dem deutschen Markt zu, so errechnet sich ein Umsatz-
volumen in Höhe von ca. € [10-15] Mio. 

Umsätze im Jahr 2008 in  Pelikan Herlitz Lyra Sonstige 

in % gemessen am 

Marktvolumen 

[80 - 90%]  [<10%] [< 10 %] [< 10%] 

absolut in Tausend € ca. [...] [...] - - 
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cke unterscheiden sich von Malblöcken insoweit, als sie an zwei Seiten des Blocks gehef-

tet sind und die einzelnen Blätter entlang einer Perforation herauszureißen sind.  

 

Mal- und Zeichenblöcke werden in verschiedenen Formaten (insbesondere in DIN A4, 

DIN A3 und DIN A2) und in verschiedenen Stärken (10, 20 und 100 Blatt) hergestellt. Für 

diese unterschiedlichen Ausfertigungen sind jedoch keine gesonderten Märkte zu bilden. 

Der nachfragende Handel nimmt diese regelmäßig im Sortiment ab, da der Verbraucher in 

der Regel ein Angebot in den verschiedenen Ausfertigungen erwartet. 

 

Von dem Markt der Mal- und Zeichenblöcke für den Schulbedarf sind Papiere für den 

Künstler- bzw. (Erwachsenen-)Hobbybedarf zu trennen. Solche Papiere bestehen aus 

hochwertigeren Materialien und sind regelmäßig teurer als die Blöcke für den Schulbedarf.  

 

Entsprechend den Angaben der befragten Wettbewerber ist bei der sachlichen Marktab-

grenzung nicht zwischen Mal- und Zeichenblöcken zu trennen. Die Anmelder geben an, 

dass die Mal- und Zeichenblöcke auf ähnlichen Maschinen produziert werden. Von den 

Wettbewerbern wird beschrieben, dass die Produktion von Mal- und Zeichenblöcken unter-

schiedlich ist. So soll demnach die Leimung von Malblöcken andere Maschinen erfordern, 

als die Heftung mit Fälzelband und Perforation von Zeichenblöcken. Dennoch gibt es 

scheinbar keine Spezialisierung der Hersteller auf nur eine der beiden Blockarten. Letztlich 

bedarf diese Frage der Marktabgrenzung keiner Entscheidung. So kann offen bleiben, ob 

für diese beiden Blockarten von einem einheitlichen Markt oder von getrennten Märkten 

auszugehen ist40. 

 

b) Räumliche Marktabgrenzung 

Für Mal- und Zeichenblöcke sind deutschlandweite Markt anzunehmen. So schildern so-

wohl die Zusammenschlussbeteiligten als auch deren Wettbewerber, dass insbesondere 

der Zeichenblock im Wesentlichen in Deutschland nachgefragt wird, da er insbesondere 

dort in den Schulen verwendet wird. Im europäischen Ausland sollen hingegen fast nur 

Malblöcke nachgefragt werden. In Osteuropa soll auf Heftungen bzw. Leimungen gänzlich 

verzichtet werden. Auch werden die Vertriebsstrukturen als national ausgerichtet beschrie-

ben.  

 

c) Mangelnde Untersagungsbefugnis 

Zur Ermittlung der Marktstruktur hat das Bundeskartellamt die Zusammenschlussbeteiligten 

und ihre Wettbewerber danach befragt, wie hoch ihr Umsatz mit Mal- und Zeichenblöcken 

im Geschäftsjahr 2008 war. Bei diesen Umsätzen sollten nicht nur Mal- und Zeichenblöcke 

berücksichtigt werden, die in dem Unternehmen selbst hergestellt werden, sondern auch 

solche, die von dritten Unternehmern für das Unternehmen hergestellt werden. Nicht ein-

                                            
40

 Zum gleichen Ergebnis kommt die sachlichen Marktabgrenzung bei: BKartA, Beschluss vom 
6. Februar 1997 (Az.: B10- 54/96) WuW/E BKartA 2894 ff. – „Herlitz/Landré“. 



 32 

zubeziehen waren solche Umsätze mit Mal- und Zeichenblöcken, die das Unternehmen für 

dritte Unternehmen produziert, die dieses dritte Unternehmen an den Handel absetzt. 

 
Von den befragten Unternehmen (einschließlich der Zusammenschlussbeteiligten) gaben 

sechs Unternehmen an, dass sie in Deutschland Umsätze mit Malblöcken erzielen, wäh-

rend nur fünf Unternehmen Umsätze mit Zeichenblöcken erzielten. Auf der Basis dieser 

Angaben errechnet sich ein Marktvolumen in Höhe von € [5-10] Mio.41. Damit liegt auch 

dieses ermittelte Marktvolumen deutlich unterhalb der Bagatellmarktschwelle. Dies ist erst 

recht der Fall, wenn man für Mal- und Zeichenblöcke getrennte Märkte annehmen wollte. 

 

Sollte das Bundeskartellamt nicht sämtliche Hersteller von Papierwaren erfasst haben – 

was in der benötigten Größenordnung unwahrscheinlich ist –, so dass das tatsächliche 

Marktvolumen oberhalb von € 15 Mio. liegen sollte, so führt dies gleichfalls nicht zu kartell-

rechtlichen Bedenken. Die Umsätze der Zusammenschlussbeteiligten betragen zusam-

mengenommen ca. € [<1] Mio. Damit würde dem Marktanteil der Zusammenschlussbetei-

ligten bei einem Marktvolumen oberhalb der € 15 Mio.-Schwelle jedenfalls unterhalb von 

30 % und damit unterhalb der Schwelle der Marktbeherrschungsvermutung des § 19 

Abs. 3 Satz 1 GWB liegen. 

 

8. Sonstige betroffenen Märkte 

Zwar kommt es auf den nachfolgenden aufgeführten Märkten zu Marktanteilsadditionen. 

Auch handelt es sich bei sämtlichen dieser Märkte um solche, auf denen seit mindestens 

fünf Jahren Waren angeboten werden. Doch konnte das Bundeskartellamt auf eine einge-

hende Untersuchung dieser Märkte verzichten, da bei diesen Märkten aufgrund allgemein 

zugänglicher Informationen – insbesondere auf Basis der Angaben der Gesellschaft für 

Konsumforschung – bzw. aufgrund vorliegender Daten beurteilt werden konnte, dass auf 

den relevanten deutschen Märkten nicht die Bagatellmarktschwelle des § 35 Abs. 2 Nr. 2 

GWB in Höhe von € 15 Mio. erreicht wird.  

 

a) Tintenlöschstifte 

Tintenlöschstifte („Tintenkiller“) werden im Wesentlichen von Schülern verwendet, um 

Schreibfehler möglichst unsichtbar zu korrigieren. Damit unterscheiden sie sich von sonsti-

gen Korrekturhilfen (wie z.B. Tipp-Ex), deren Anwendung auch nach der Korrektur deutlich 

sichtbar bleibt. Daher bilden Tintenlöschstifte einen eigenen sachlichen Markt und sind mit 

sonstigen Korrekturhilfen nicht austauschbar.  

 

Auch hinsichtlich der Tintenlöschstifte liegt ein Bagatellmarkt vor. Entsprechend einer von 

einem Wettbewerber vorgelegten Studie der GfK „Konsumentenpannel 2006“ ist für 2005 

von einem deutschlandweiten ein Marktvolumen von € [5-10] Mio. auszugehen. Bei Be-

                                            
41

 Von den befragten Unternehmen konnten zwei Unternehmen keine gesonderten Angaben für 
Deutschland machen, sondern lediglich europaweite bzw. nur weltweite Umsätze angeben, die dann 
zu Lasten der Anmelder in voller Höhe in das errechnete Marktvolumen einbezogen wurden.  
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rücksichtigung der Handelsspanne erreicht das Marktvolumen für Tintenlöschstifte jeden-

falls nicht die € 15-Mio.-Schwelle 

 

b) Fingerfarben und Temperafarben für Kinder 

Auch für Fingerfarben und Temperafarben für Kinder, d.h. also flüssige Farben für den 

Kinder- bzw. den Schulbedarf, greift die Bagatellmarktschwelle des § 35 Abs. 2 Nr. 2 GWB 

ein.  

 

Diese Fingerfarben und Temperafarben für Kinder sind im Rahmen der sachlichen Markt-

abgrenzung vom sonstigen Hobby- und Künstlerbereich abzugrenzen, da sie sich wegen 

ihren Eigenschaften und in ihrer Vermarktung speziell an die Zielgruppe Kinder – bzw. de-

ren Eltern und Lehrer – wenden. Auch sind diese Farben von sonstigen Farben für Kinder, 

wie z.B. Kinderwachsmalstifte oder Kinderfasermaler zu trennen, da diese sich in ihrer 

Verwendung und auch in der Produktion unterscheiden. Keiner Entscheidung bedarf es, ob 

Temperafarben und Fingerfarben als ein Markt zusammenzufassen sind oder getrennte 

Märkte bilden.  

 

Denn auch bei einer Zusammenfassung beider Märkte wird in Deutschland kein Marktvo-

lumen erreicht, das die Bagatellmarktschwelle in Höhe von € 15 Mio. erreicht. Dies ergibt 

sich aus den Ermittlungen bei den Wettbewerbern der Zusammenschlussbeteiligten, die im 

Zuge der Befragung zu Deckmalfarbkästen auch ihre Umsätze bei Fingerfarben und Tem-

perafarben anzugeben hatten. Von den befragten Wettbewerbern erzielten (einschließlich 

der Zusammenschlussbeteiligten) im Jahr 2008 in Deutschland sechs Unternehmen Um-

sätze mit Temperafarben für Kinder und fünf Unternehmen Umsätze mit Fingerfarben. Hie-

raus errechnet sich ein Umsatzvolumen, das insgesamt ca. € [< 5] Mio. beträgt.  

 

c) Wachsmalstifte und Kinderfasermaler 

Auch soweit es Wachsmalstifte und Kinderfasermaler („Kinderfilzstifte“) betrifft, handelt es 

sich um Bagatellmärkte. Der Beschlussabteilung liegen lediglich GfK-Daten auf der Basis 

von Endverbraucherpreisen vor. Doch selbst ohne den Abzug der Handelsspanne liegen 

diese Volumina deutlich unterhalb der Bagatellmarktschwelle des § 35 Abs. 2 Nr. 2 GWB.  

 

Die Anmelder geben mit Verweis auf die GfK–Studie „Verbraucherpanel 2008“ an, dass in 

Deutschland beim Verkauf von Wachsmalstifte € [< 5] Mio. umgesetzt wurden. Die von 

Wettbewerbern der Zusammenschlussbeteiligten zur Verfügung gestellten GfK-Studien 

nennen als Marktvolumen auf Endverbraucherebene für 2008 € € [< 5] Mio. bzw. mit Bezug 

auf die GfK-Studie „Konsumentenpannel 2006“ für das Jahr 2005 € [5-10] Mio. Umsatz.  

 

Für Kinderfasermaler beziffern die Anmelder das deutschlandweite Marktvolumen auf der 

Basis von Endverbraucherpreisen auf € [5-10] Mio. Dies entspricht auch dem Marktvolu-

men, das in den von Wettbewerbern zur Verfügung gestellten GfK-Studien genannt wird.  
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III. Ergebnis 

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass durch den Zusammenschluss keine 

Entstehung oder Verstärkung einer marktbeherrschenden Stellung zu erwarten ist. So-

weit es den Markt der „Basis“-Füller betrifft ist sowohl eine Einzelmarktbeherrschung, 

als auch ein marktbeherrschendes Oligopol mit Lamy zu verneinen. Im Hinblick auf 

andere Produktbereiche, in denen es durch den Zusammenschluss zu signifikanten 

Überschneidungen der Geschäftstätigkeiten kommt, greift durchweg die Bagatellmarkt-

klausel des § 35 Abs. 2 Nr. 2 GWB. Daher ist das Zusammenschlussvorhaben freizu-

geben. 

 

 

IV. Gebühren 

[...] 

V. Vollzugsanzeige 

[...] 

VI. Rechtsmittelbelehrung 

[...] 

 

 

 

 

 

 

Krueger    Hauß     Lagemann  

 

 

 

 

 

[...] 



 35 

Inhaltsverzeichnis 

A. Sachverhalt ................................................................................................................. 2 
I. Verfahrensbeteiligte ............................................................................................ 2 

1. Pelikan ICB (Beteiligte zu 1.) ............................................................................... 2 
2. Herlitz (Beteiligte zu 2.) ....................................................................................... 3 

II. Gang des Verfahrens .......................................................................................... 4 
B. Rechtliche Würdigung ................................................................................................. 5 

I. Zulässigkeit ......................................................................................................... 5 
1. Anwendbarkeit des GWB und Zuständigkeit des BKartA ..................................... 5 
2. Zusammenschlusstatbestand .............................................................................. 5 
3. Kontrollpflicht ....................................................................................................... 5 

a) Schwellen des § 35 GWB .............................................................................. 5 
b) Anwendbarkeit der Handelsrechenklausel gemäß § 38 Abs. 2 GWB ............. 6 
c) Ausgliederung der Unternehmensteile ........................................................... 8 
d) Umsätze aus dem Jahr 2008 oder 2009 ........................................................ 8 
e) Bagatellmarktschwelle ................................................................................... 8 

II. Begründetheit ..................................................................................................... 8 
1. Marktabgrenzung allgemein: keine produktübergreifenden Sortimente ............... 8 
2. Keine Bündeltheorie ...........................................................................................10 
3. Füllfederhalter für die Schule („Basis-Füller“) .....................................................12 

a) Marktabgrenzung..........................................................................................12 
aa) Sachliche Marktabgrenzung ......................................................................12 
bb) Räumliche Marktabgrenzung ....................................................................16 

b) Ermittelte Marktstruktur.................................................................................17 
c) Auswirkungen des Zusammenschlusses ......................................................18 

aa) Einzelmarktbeherrschung .........................................................................18 
(1) Verräumung als besonderer Zugang zu den Absatzmärkten .....................19 
(2) Ermittlung der Bedeutung der Verräumung für den Gesamtmarkt .............19 
bb) Oligopol ....................................................................................................21 
(1) Situation vor dem Zusammenschluss ........................................................22 
(2)  Situation nach dem Zusammenschluss .................................................24 

4. Erwachsenenfüller ..............................................................................................25 
5. Tinte und Tintenpatronen ...................................................................................25 

a) Sachliche Marktabgrenzung .........................................................................25 
b) Räumliche Marktabgrenzung ........................................................................27 
c) Ermittelte Marktstruktur.................................................................................27 
d) Kartellrechtliche Bewertung ..........................................................................28 

6. Deckmalfarbkästen.............................................................................................28 
a) Sachliche Marktabgrenzung .........................................................................28 
b) Räumliche Marktabgrenzung ........................................................................29 
c) Mangelnde Untersagungsbefugnis ...............................................................29 

7. Mal- und Zeichenblöcke für den Schulbedarf......................................................30 
a) Sachliche Marktabgrenzung .........................................................................30 
b) Räumliche Marktabgrenzung ........................................................................31 
c) Mangelnde Untersagungsbefugnis ...............................................................31 

8. Sonstige betroffenen Märkte ..............................................................................32 
a) Tintenlöschstifte ...........................................................................................32 
b) Fingerfarben und Temperafarben für Kinder .................................................33 
c) Wachsmalstifte und Kinderfasermaler ..........................................................33 

III. Ergebnis ............................................................................................................34 
IV. Gebühren ..........................................................................................................34 
V. Vollzugsanzeige ................................................................................................34 
VI. Rechtsmittelbelehrung .......................................................................................34 
 


